
Diemut Majer 
Ein halbierter Rechtsstaat für 
Ostdeutschland ? 
Unterschiedliche Kriterien bei der Überprüfung von 

Angehörigen des öffentlichen Dienstes der 
ehemaligen DDR':-

Vorbemerkung 

Der Einigungsvertrag vom 31. 8.1990 (BGBI. II 1990,885) hat sich hinsichtlich des 
öffentlichen Dienstes für die Funktionsfortsetzung entschieden. Das öffentliche Le­

ben soll - mit Hilfe 2.ahlreicher Übergangsbestimmungen - möglichst reibungslos 

fortgeführt werden . Hinsichtlich des Personals ist ebenfalls Kontinuität vorgesehen: 

Aus S02".ialstaatlichen Gründen bleiben die bisherigen Bediensteten der öffentlichen 

Verwaltung vorläufig im Amt mit Ausnahme der Richter und Staatsanwälte im ehe­

maligen Ost-Berlin. Verwaltungspolitisch gesehen hat der Einigungsvertrag zum 

Ziel, den weitgehend überbeset7.ten Verwaltungsapparat in den Behörden, Schulen 

und Hochschulen abzubauen . ' In politischer Hinsicht schließlich hat der Einigungs­

vertrag das Ziel, neue demokratisch-rechtsstaatliche Strukturen in der ehemaligen 

DDR aufzubauen, die wiederum Rechtsbewußtsein und Akzeptanz des Grundge­

setzes voraussetzen. Die Schaffung eines »gemeinsamen Rechtsbewußtseins«' ist 

eine der wichtigsten Aufgaben des Einigungsvertrags . Dieses muß aber nicht nur in 

der Bevölkerung, sondern vor allem und zuerst bei den rechtssetzenden und -anwen­

denden Gewalten, d . h . in Verwaltung und Justiz vorhanden sein. 

Ob das letztgenannte Ziel bei vorläufig prinzipieller Fortführung der Verwaltung mit 

dem alten Personal erreicht werden kann, ist zweifelhaft. Denn der Einigungsvertrag 

sieht zwar eine Überprüfung des gesamten Verwaltungspersonals vor, ist aber 

einerseits zu eng, andererseits zu unbl!stimmt gcfaßt. Die Überprüfungspraxis, z. B. 

hinsichtlich der Richter und Staatsanwälte der ehemaligen DDR,) aber auch anderer 

'> StJnd: '5.2. '992. 
, Zu diesem Zweck sieht der Einigungsver'rJg l..\Vei Moglichkeitcn vor: ell1mal Übergang der jewe,ligen 

Einrichtungen au f den Bund oder die Lander. Ist dies nicht der Fall , wird d" Ruhen der Arbeits,"er­
haltnisse der Beschafugen fur maximal 6 Monate, beglIlnend mil dem 3.10. 1990, angeordnet (An. I) 
Abs.2 ElOigungS\'errrag, Anl. I Kap. XIX, SachgebiCI A, Abschnitt 111, ZifL , Abs. 2 und }). D.,-m Abbau 
dient auch die sog. Bedarfskund,gung, wonach einem Arbeitnehmer ordentlich gekundigt werden kann, 
wenn er wegen m;\ngelndcn Bedarfs niclH mehr verwendbar ISt oder seine bisherige Beschafugungsslcllc 
ersatzlo aufgelost wird oder bei Emgliederung in eine Jndcrc Dienststelle eine VCf\vcndung nicht mehr 
moglich ist (3. a. O. Abs. 4). 

1 So der sachsische Justi7.ministcr Hcitmann Juf einer Vcransc:dtung der Jtlstl:t~mmlstt'rkonrc n:nz. am 
27. I. 199' 10 Karlsruhe. 

} Vgl. D. Majer, D,e Überpnifung von Richtern und SIaJ.ts.nwalten in der ehemahg<n DDR, ZRP '99'. 
S. '7' m. w . Nachw.; dies., VerfassungSlreue und Schuldenfreiheit, DRiZ lo/i99" S. 349 fL; vgl. ,.u dem 
Thema ferner: Volker Busse, Herausforderungen fur den Rechtsstaat nach Schaffung der deul>chen 
Einheit, ZRP I~~' , $ . 33!-}}6; T,mm Starke, Uberprufung von Rechtsanw:,lten auf . Stasi-Vergangen­
heit", ZRP '99', S. 366-}70; Kbu s-MartlO Groth. Das Stasi- Unterlagen-Geselz, Kritische J us,iz '99', 
S. ,68-,84; Wolf~ang Behlen, Org,1ßlSation und sozialer StJlUS der Rich,er und Rechtsanwalte in der 
DDR, Krilische Jusli7. 1991. S. ,84- '97; . Die Scharfmacher sind !:ingst OIchl mehr in der Jusliz., Inter­
view mll Ralf Henri<h, DRiZ 199', $. 299- 304; Peter Marqua, Zusammcn"beil - Vcrgangenheitsbewal­
tigung, DR,Z, 1991, S. 4 '4; Rudolf Wassermann, DDR-Richter ,ds Ins<nunen' des SED-Reg,mes, DR,Z 
'991, S. 4.18-445; Michael Bohbnder, Hexenjagd - oder: Rechtsb<ugung durch Verletzung uberposiuvcn 
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Angehöriger des öffentlichen Dienstes, zeigt zudem, daß eine einheitliche Ausle­
gungs- bzw. Prüfungspraxis weder auf Bundes-, noch auf Landesebene besteh!. 
Diese unterschiedliche Praxis soll im folgenden erläutert werden. 

I. Die Bestimmungen des Einigungsvertrags 

l. Die Bestimmungen iiber die politische Überprüfung der Justiz- und Verwaltungs­
angehö rigen der ehemaligen DDR (soweit deren Beschäftigungsstellen auf die Bun­
des- bzw. Landesbehörden übergegangen sind), sind nic ht als »Überprüfun gsbe­
stimmungen« formuliert, sondern in die Begriffe des allgemeinen Arbeits- bzw. 
öffentlichen Dienstrech rs gekleidel. Zunächst sieht der Einigungsve rtrag ordentliche 
Kündigungen von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst vor, falls diese den Anfor­
derungen des Art. 33 Abs.2 GG (Eignung, fachliche Qualifikation) nicht entspre­
chen.' Der Tatbestand der politi schen Säuberung beschränkt sich auf ein außeror­
dentliches Kündigun.gsrecht für diejenigen, die .fü r« das ehemalige Ministerium für 

Slaalssicherheit/ Amt für nationale Sicherheit »tätig waren« oder »gegen die Grund­
sätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaadichkeit, insbesondere gegen die im Inter­

nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 

gewährleistetcn Menschenrcchte« oder »die in der Allgemeinen Erklärung der Men­
schenrechte vom 10. Dezember 1948 emhaltenen Grundsä tze" verslOßen haben. 
Zugleich enthält diese Bestimmung das rechtsstaatliche Prinzip der Einzclfallprü­
fung. Ein Festhalten 3m Arbeitsverhä ltnis muß aus den genannten Gründen als ein­

deutig »unzumutbar" erscheinen ." Die Mitgliedschaft in der SED und /oder in von 
ihr abhängigen Organisationen undl oder die Wahrnehmung hervorgehobener Funk­
tionen in ihnen sind im Einigungsvertrag selbst nicht als belasten.d genannt. 

2. Diese Bestimmungen sind weitaus schwächer, aber auch differenzierter als di e 
Bestimmungen der Entnazifizierung gefaßl. Diese gingcn auf der Gtundlage der 

US-Direkti veJCS 1067 vom 10.).1945 zwar auch von der prinzipiellen fortführung 
der öffentlichen Dienste allS, jedoch nur hinsichtlich der Einrichwn.gen selbst. nicht 
hinsichtlich des Personals. Dieses so llte vielmehr, von den unteren Ebenen abgese­

hen. ausgetauscht und durch demokratische Kräfte aus dem Kreis unbelasteter Per­
sonen und vo n Widerstandskämpfern ersetzt werden. Nicht behelligt wurden die 

Bereiche Bürokratie. Militär. Wirrsehaft. die den Nationalsozialismus gestützt 
hatten. Es so llten nur die unmittelbaren. NS-Täter ausgeschaltet werden. Die (west­
lichen) Alliierten glaubten. ausgch~nd vOn ihrer eigenen Tradition. mit allen Kräften. 

die nicht ausgesprochen NS-treu waren, die Demokratie aufbauen zu können, eine 
Auffassung. an der die Entnazifizierung im ursprünglich gep lanten Sinne (einer de­
mokratischen Erneuerung) später scheitern sollte. Als belastet. d. h . als zu entlas­

sende Personen wurden in allen Besatzungszonen alle NSDAP-Funktionäre. Mit­
glieder der Führungskorps der Gestapo, der SS und des SD (die im Nürnberger 

Hauptkriegsve rbrecherprozeß zu verbrecherischen Organisationen erklärt worden 
waren), sowie alle Personen. die auf sonstige Weise das NS-Regimc gestützt hatten, 

Rechls? DRiZ 1991, S' 44 S- 448; Helmut Sl.:hul~c-J~I(.·l ilZ., Der RcchISSI:J:lt und die Auf:JrbeltUng der 
\'orrcclH.ssl3,adu.:hcn Vcrg.;mgcnhClt . DVUI. [991, S. 893-906, jeweils- m. w. N. 'I11i lo \,\iI:IChcn. Uberp ru­
f~mb der OffCIH h ('h~n ßCdl OSlcll'n in OsttlClHschl.1nd. KJ .. 11991, 5'457ff. mit umfass , N achweisen, 

., EIIllßun~sv~·rtr;I).;:1.:l, O. A b~. 4 . Ocr Bl'Sfi ff Bcf:Jhigung, da in A n . JJ Abs. l GG ebcllbll.s gcn.nm ISC, 
ist Im Einig'ung:sveru;\g mch~ cmb:llten. 

43 :\.:.1,0. Abs. S. 
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bezeichnet.1 Da hiervon in den gehobenen Positionen der Verwaltung und Justiz 
80-90% betroffen waren, kam dies einem fast völligen Abbau" in Justiz und Verwal­

tung gleich. Von diesen Intentionen der Alliierten ist die spätere Entwicklung der 

Entnazifizierung Zu unterscheiden. Diese führte dazu, daß die genannten Bestim­

mungen durch die alliierte Gesetzgebung durch eine Aufsplirrerung des Kreises der 
Belasteten in Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete und Mitläufer erheblich 

verwässert wurden. Dem folgte auch die auf Drängen der Alliierten (Kontrollrars­

direktive Nr. 24 vom Januar (946) seit 1946 praktizierte deutsche G esetzgebung 
(Gesetz zur Befreiung vom Nationalsozialismus vom 5. 3. 1946), die dazu führte, daß 

(mit Ausnahme der damaligen SBZ) wieder bis Z.u 80-90% des ehemaligen Personals 

im NS-Staat übernommen wurde. Dies entsprach exakl dem Prozentsatz der 
NSDAP-Mitglieder im NS-Staat. 7 

T'estzuhalten ist jedenfaLls, daß die Bestimmungen ziemlich »grobe Raster« darstell­

ten, aber doch einigermaßen klar gcfaßt waren. Spitzeldienst für die Gestapo, inso­

fern vergleichbar mit der »Stasi«-Bestimmung des Einigungsvertrags, wurden in der 

Enrnazifizierung nicht als Belastungsgrund genannt. Dies hatte faktische, aber auch 
politische Gründe. Es war bekannt, daß ein Heer von Spitzeln in der Verwaltung 
selbst, aber vor allem in der Bevölkerung, von Hausfrauen über Rentner, Ange­
stellte, damalige "Blockwarteq-Spitzel bis hinein in die Familien für die Gestapo 
gearbeitet hatten. Nur wenige Denunzianten sind nach dem Krieg vor Gericht ge­

stellt worden, doch wollten die Alliierten eine Aufspürung der Spitzel offensichtlich 

nicht, sei es, weil dies ihre Kräfte überstiegen hätte, sei es, weil sie sich den »Ab­

grund« an Spitzeldiensten in der Bevölkerung für die Gestapo nicht vorstellen konn­
ten; nur wenige sind vor Gericht gestellt worden, z. B. die Frau, die den Oberbür­

germeister von Leipzig, Carl Goerdder, nach dem Scheitern des Attentats auf Hitler 

am 20. 7.1944 verraten hatte, als er auf der Flucht war. Di.e G estapo-Karteien waren 
zudem auch zum großen Teil vernichtet. Soweit sie erhalten waren, wurden sie von 

den Alliierten unter Verschluß genommen und sind bis hei<te nicht zugänglich, weil, 
wie die wenigen Veröffenrlichungen zeigen, sich unter den Denunzianten zahlreiche 

Personen befanden, die später im öffentlichen Leben eine wichtige Rolle (sie') spie­
len sollten S Anders der Einigungsvertrag, der einerseits »Tätigkeit für« die Stasi als 
außerordentlichen Kündigungsgrund aufführt, weil diese von den verrragsschließen­

den Parteien als (besonders) menschenverachtende und rechtsstaatswidrige Oq;ani­
sation betrachtet wurde, andererseits die zahlreichen Verstrickungen von Funkrions­

trägern in den SED-Staat nicht ausdrücklich benennt. Sie sind in den o. a. Vorscluif­
ten zur ordentlichen Kündigung wegen mangelnder persönlicher Eignung »ver­

steckt«, somit normativ nicht festgelegt, sondern dem BeurreilungsspielraulTI der 
Beschäfrigungsbehörden unterworfen, die in verschiedenen internen Richtlinien ih-

;lieh d('m Ergebnis der Be:lfbeitung der en tsprechenden Frl1gcbogcn In der WesI7.oll l' W M (" 11 bI S 1946 
folgende l~ rgt'bms se fcsrgehah e.n: 
[9 (1., waren zw ingend zu cnrlasscn. oel i }"f, wurde dIe Entlassung ('mpfohlen, bel 25 % die Entlass ung 
.1nhl· imgl'!itcllt, bC149% keIne Anzeichen {ur NS-Aktivl t'iten und 0,4% konnten \'Viders tand ll J.chweisen. 
ln~ g"·.$ ;tI1H w .m.:n .11s0 50 % der Bl'w(' rb(' r nl t·h f oder Wl' ;'llbl 'r durch den NS-St .lJ l bda SI C1. DIe Durch­
fuh f'ung der lk ;trht:itung erfolgte nicht :t llc!n durch JJlJicne D~(, [ l S ts lc lle.n . sÜlIdern durch .~og . PcrsQlla!­
komm1 ss ionen, dH~ :lU S lI1ehl Belasteten, aus Emigranten und \Xllders.andsk:lmpfcrn be,s l;lndcn und U, ltl: f 

aJliicncr Aufstcht arbcHeh~n . 

6 Du:, hoheren Funknonstragcr waren zudem ( In der US-ßesatl.U Clg,S z.onc sowJ{: In der da.maligen SBZ) 
schon vor Erlaß der all iJerttll Besummun gen 1,9 46 au fgrund der D m:ktive JCS 1067 beim Emrucken der 
AlIlL (: nen ;l US dem Amt ent rerlll und in L;tgert! m(ernl l'rl worden. 

7 Vgl. im l' inzd m:n B. Dics lclkaJnp, Reeh lS- und \-' (·rLt.ssungsgesd l1chthchl' Prou!t.: 1lll· ", ur Frllhgc.,~c! lJ dll c 

der Bundesrepubl ik Ücut~chb.ll d , JuS 198J, S. 48S H. 1-4 89]. 
R' Vgl. Waher Quo We:y rauch. C CSI;tpo-V-LcU IC. Tu aehen und ·Ineone des Ge-hC'lmdienslC's. Untersuchun· 

~c:n zur Geheimel'l St(l.J.lSPO!1-l.Cl wah rend der N-a tjonals~)7.i:-dis !.i sL" hen Herrsduh, !i'r;lll kfurt/ M:lin 

'989. 

/49 
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15 0 ren N iederschlag gefunden haben. Die Tatsache, daß der Einigungsvertrag »n ur. 

Stasi-Tätigkeit, nicht aber (analog der Entnazifizierungsgesetzgebung) Mitgli ed­
schaft und Funktio nen in der SED und vergleichbaren Organisationen!Bloekpar­

teien als Belastung nen nt, ist an sich inkonsequent, we il, wie die tatsächlichen Ver­
hältnisse in der ehemaligen DDR und die Aussagen von Betroffenen zeigen, die SED 
und ihre Funktionäre (vo r allem auf Kreis- und Be'l.irksebene) die »eigentlichen« 
Machthaber und die Stasi-Stellen mehr oder weniger von ihr abhängig waren. Dies 

steht im Gegensatz zu der die Medien derzeit beherrschenden Ansicht, die Stasi­
Verstrickungen seien die »eigentlichen. Belastungen. Die unterschiedliche Gewich­

tung hängt damit zusammen, daß die bisher aufgedeckten Verbrechen der Staatssi­
cherheitsstellen die damaligen Vertragsparteien bewogen haben dürften, diese Tatbe­
stände und nicht die allgemeinen Funktionen im Machtapparat der SED im Eini­
gungsvertrag als ausd rücklic hen Kündigungsgrund zu benennen. 

ll. Normative Maßstäbe für die Überprüfungen 

I. Die Auslegung der Bestimmungen des Einigungsvertrags im Hinblick auf Ver­

strickungen im SED-Apparat unterl iegt, w ie ausgeführt, mangels normativer Rege­

lung der Auslegung der Behörden, und zwar sowohl im Hinblick auf den (ordent­
Lichen) Kündi gungsgrund (mangelnde »persönliche Eignung«) wie hinsichtlich des 
außerordentlichen Kündigungsgrundes. »Tätigkeit für« das ehemaLige Ministerium 

für Staatssicherheit! Amt für nationale Sicherheit. 
Eine scheinbare Au sna hme bi.ldet das nach dem Einigungsvertrag in Teilen direkt 

fortgeltende' Richtergesetz der DDR vom 511990 (GBI. I, S.637) und die auf 
seiner Grundlage am 22.7.1990 von der DDR-Volkskammer erlassene "Ordnung 
über die Bildung und Arbeitsweise der Richterwahlausschüsse« (G BI. I, S.904)'" 
Danach am ti eren di e Richter der ehemaligen DDR (mit Ausnahme der Richter im 

ehemaligen Ost-Berlin) vorlä ufig als "ermächtigte« Richter weiter (für Staatsanwälte 

gilt Entsprechendes), müssen sich jedoch für die endgültige Ü be rnahme in den Ju­
stizdienst wie jeder westdeutsche Bewerber einem Auswa hl ve rfahren unterziehen. 

Nach § 5 der . Ordnung ... « vom 22·7· 1990 waren Kri terie n für d ie N eueinSleliung 
die "Treue zum frei heitlichen, demokratischen , föderativen, sozialen und ökologisch 
orientierten Rechtsstaat«, die »moralische und poLitische Integrität «, die " fachliche 

Eignung und Fortbildungsbere i[schaft« sow ie .. berufsethische Eigenschaften «. In 

jedem Fall sollte eine Einzelfallprüfung erfolgen; davon gehen auch die internen 
Lä nderrichtl ini en zur Ausführung dieser Bestimmungen aus. 
Es zeigt sich jedoch, daß diese - normativen - Kriterien vOn ih rer Anlage und der 

Praxis her zur Überprüfung, die inzwischen (seit Ende 1991) fa st abgesch lossen ist, 

unbrauchbar oder nur wenig geeignet sind. Auf den erstgenannten Gesichtspunkt ist 
vielfach hingewiesen worden," jüngst wieder vom Vizepräsidenten des BVerfG, 

E. G. Mahrenhol z. , auf dem Deutschen Richtertag 1991." Für in rechtsstaatlichen 
Verhältnissen aufgewachsene Richter seien diese Voraussctwngen selbstverständlich, 

9 An!. I. Kap. 111 , Sachg. A .• Absdm,tt 111, Z,H. 8 M,ßgabc o. 
10 Der~n Rcchtsc.huiJklCr lSl umstritten. J ed('nralls stdh sie kein rorm hdu.'.~ Gt.sel% d ar. 
J I Vgl. 7 .. B. H . ROgJ;emann , R.J chtcrwahl und Rechtspncge In dt' ll neu('n L:tnd(·rn. NJW 1991, 456 H.; 

MaieT, Oie Uberprurung vo n Rldllcrn " " "J ZRP 1991, S. 16) H. mit 20'1 hlr . I ~ chw.; SPIEGEl. 11 - 4· 1991 
rn .N. 

il Jusliz - Ftul' unabhanglge G ew.l lt ? FeSl \·o n r:J.g 7.um 15 - Deutschen Rlclltcn-ag. DRIZ 1.1I1Y9I, S 4J2 rr., 
43 7· 
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für Richter aus der ehemaligen DDR taugten sie nicht, denn wie härten »Treue zum 
freiheitlichen ... Rechtsstaat« , »moralische und politische lntegrit,it« und »berufs­
ethische Eigenschaften« im DDR-System entwickelt und bewährt werden können? 
Mahrenholz fordert »klare« und .. gesetzliche« Kategorien, hält also den § 5 somit 
keineswegs für ausreichend. 
Hinzu kommt, daß, selbst wenn solche Begriffe verwendbar wären, es an einer 
einheitlichen Auslegungspraxis fehlt. Die Landesjustizverwaltungen, die für die 
Überprüfung der Richter zuständig sind, haben sich auf solche gemeinsame Ausle­
gungskriterien nicht geeinigt; dem Bundesjustizministeriunl sind mangels Zustän­
digkeit die Hände gebunden. Jedes Land kann somit seine eigenen Auslegungsmaß­
stäbe entwickeln. Erst anläßlich des .. Falles Junge . , einer Ostber/iner Richterin, die 
Mitglied der POS ist, kündigten die Justizminister - zu spät - ein .. einheitliches 
Vorgehen « an Uanuar (992)'3. Die Richterin war vom Richterwahlausschuß und der 
Senarorin für Justiz vorgeschlagen, vom Berliner Senat aber wegen ihrer Mitglied­
schaft nicht ernannt worden. Die Ablehnung der Ernennung ist rechtlich zweifel­
haft, da die POS keine verbotene Partei ist. (Ein gerichtliches Verfahren ist anhängig.) 
Daß es hier zu Konflikten kommen würde, war absehbar; schon früh wurde, auch im 
Schrifttum'" auf die Problematik hingewiesen. Wie sich das .. einheitliche« Vorgehen 
der Justizminister gestalten soll, ist unklar, da nur die Fragebögen VOn Berlin und 
Brandenburg die Frage nach der PDS-Mitgliedschafr enthalten , was rechtlich schon 
früh auf Zweifel stieß"'. 
Die Praxis der Auslegung des § 5 der o. g . .. Ordnung ... ", die sich in den Richter­
fragebögen der einzelnen Länder niederschlägt, ist bisher denn auch durchaus un­
terschied lieh .' S 

I} VgL FA'lvom 11. 1 •. 199 2. , 

14 Roggemann, (fn. 11 ). 
143 a. ~ . O . 
15 Die Unterschiede hegen, abgesehen von .1Oderen UnzulangllchkcIlen wie d il tCnsc hu~zrechtbch bedenk· 

lichen Auskunftsverlangen, dem l"e hlc.:n weiblicher BezeIchnungen oder der v("r:tltc~en Zuordnung der 
ehemaligen "O slb locklandcr ... zu den L:Uld"rn mil . b(,,(i o nderem SicherheitSrisiko«, h ierbei wcntger in 
der r-o rmul icrung (mit der Ausnalu'I1C von Br.lfldcnburg) 31s in dem Umfang de r Fragen und in der 
Gtwith lllllf, der cln:t.clnen P:lktorcn (Antworten ), du:' CbCllblls IlIrgem!:. nt'Jml :\tIv (Cj~elq;t 1St. Es gibt 
fragebogen, die sich mil wenigen Fr.1gen bebIlu gen, wie Berllß und Br'l ndcl1burg. l.hcr :HIl:h solche Wil' 
Sachsen·Anhah und Thur ingen, d\(: das ges.lrnu pohuschc, (wd, tlJlrLSchaft[,ch~ Vorlebrrl der Bewerber 
und wsatzltch diil1" des Ehrg·.m en/ Lebcnsp3rrners erforschen - davon viele Fragen. die umer dem Ge· 
sldlls punkt de:> auch hier geltenden YcrhaltnlSfllaßigkt itsg;runds:nzcs nicht ohne Bedenken Sind. 
HlOsidntich der nl iltendlcn Kritc: ri <: n Vcrfassungstr(·ue und :..- fachllche EI~(Juns .. bcgnugen sich dIe P'I'OlM 
gebogen 11m dem Verspl'""I,':he n z ur Fortbildungsbcrcusc: haft und Erkllrungen l..ur Verb ss ul1 l!.)$lreue. Die 
l" bcrufscthisc llen ... EigenschaCtcn wcrd1.·IJ nicht abg(~fra.gt , weil der St reit nach ""'1(' vor offen ISt , ob bCI 
grllnds.H'Llich(·r A(f1hation der DDR·Justi 'l. z um Sla:ll (dazu R. Wauerma nn, DDRMRKlllcr :lls Inslru· 
ment des DDR-Rl"~i lll c-s. DRiZ 11IT 991 , S. ~08 m. w. N .) die RIchter doc:h so etw.,s wIe U n:tbh:tnglgM 

kcitsgcfuhl t>Olwickelt holDen, Jedcn(a!ls in d<:r Rdonnphasc st it etwa 1974. 
Nur bel dem Kriterium . moTaltsdJi: ,md po!ulSche Inwgnl.at'" werden die Fragebogen kcmkreter und 
enthalten Fragen zur Sta5I·Mnarbclt und SED~ litglicdscbafc und ~bf. Funktion :n de r SED und/oder In 
den VQ n Ihr abhan~lgen InstllUtlOn('1l (~. B. FOGB, FDJ, e ST) Sowie MHhlicdsch:JIl und Funktionen in 
den dam:1lig~ Blockpanci(· n. Es zeigt. SI(:}, aber , daß diesl' Pnlgen oft noch ~u WCntg p r ;:t ~lSC si nd, um die 
o. g. Rlch ttrljuali fikauQnen richtig z u erfil'isen . 
Abdruck der R1Ch terf ragebogcn bel MaJer. Vcrfusungstreue und Schulc.ltnfrclhc=it, DRIZ loh 991 , 
s. H9 H. Der Rlclllc rfrar;cbogen von Mec:klenburg·Yorpommern 1<;( dort noch nich t enthalten. E r Inutet 
in den hil'r weStntlicht'n Passagen : 
I! I . Haben Sie Jtmals offiZiell vder Informell, h:1.uptamthch oder auf m,dtre Art und WeiSt· (Hervorheb. d . 
Verf.) mit dem MInisterIum fur S t ::tl;Ussl c h ~ rbelt/A mt fur Nationale Su:hcrhell dCl" ehemaligen Deutschen 
Demökntischen Republik zusammengl':ubcitct? Wenn ja, In welcher Weise. W;lO n und wo? 2. . Habt'o SIt: 
sich gc~cnuber dem Minist eri um (ur S(;\atss l ch ('r l1t~· il/Ar:1 t fur nationale Sichel'heil ode .. einer lnderen 
Behorde der ehl'mal igen Deutschen DemokratISchen Republik \'crpnichtel . Sonderauftragc auszufuhren ? 
Wenn Ja: In welcher Weise. wann unJ wo? 3. Hauen sie \'or dem 9. Novcmber Mandate oder FunklIonen 
in politisch en Parteit:n (SED oder Blo(: kpan"icn) odl' r Massenorg3nisauone.n (1,. B. FDGß. FDJ, GST, 
DFD, DSl--l oder {ur si" "\Oc? Wenn ja, welche Funktlonl'n, Mancl:ul' oder Su:lhlOgcn? \'(tann. wo ? 
Erstellen Sit: eIne U bl'rsu;ht. (Gegebenenfalls gesondertes Blan \'erv.·l.' lIdeu). 4. Welche Tatlgkcilcn h::tbcn 

/5/ 
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{52 Der weitere Gang der Praxis, wie sie in der Aus"'ertung der Fragebögen zutage [ritt, 

zeigt eine im Gegensatz zu den Beteuerungen der politisch Veramwortlichen als 

recht pauschal empfundene Durchführung der Prüfungsverfahren, ,6 die auch hier­

zulande auf Kritik Stößt." 

Wie in der Praxis die Au swertung erfolgt und zur Ablehnung führen kann , zeigt eine 

Vorladung eines Justizministeriums zur Anhörung vom August 1991 an den Direk­

tor eines ehemaligen Kreisgerichts, in der verschiedene Vorwürfe aus der Beantwor­

tung des Fragebogens zusammengestellt und dem Bewerber vorgehalten werden: So 

werden ihm u. a. das Fehlen von Personalakten, eine Teilnahme an »Führungskader­

lehrgängen. 1970-1974 sowie ein Fernstudium 1979/80 an der Bezirksparteischule 

Neubrandenburg und das Nichtaufbewahren von Personalakten zum Vorwurf ge­

macht sowie Zweifel geäußert, ob der Bewerber künftig als Richter geeignet 
ist. I ~ 

Die Nichteignung des Bewerbers wird in diesem Schreiben an hand der Angaben des 
Bewerbers vermutet. Damit wird die Beweislast »umgekehrt«: Die vom Einigungs­

vertrag geforderte Einzelfallprüfung führt in der Praxis anscheinend dazu, daß bei 

Zweifeln nicht die Einstellungsbehörde die Nichteignung des Bewerbers, sondern 

dieser seine Eignung beweisen muß. Dieser Beweis umfaßt zwei Stufen: Einmal muß 

der Bewerber erwaiges frühere< Engagement für den SED-Staat entkräften (was an­

gesichts der .Funktion der Justiz, aber auch der aktiven Mitwirkung viel er Richter in 

SED-Organisationen oft gar nicht möglich sein wird), ferner seine künftige Verfas­
SlmgSlreue als Richter umer der G eltung des GG darmn. Beides gehört untrennbar 

Su: 1111 ß~' rc li.: h der 1 wal "I. 3l1 sgeubt? ... ~. Waren Sle ,,15 RI c!lH.'r oder St,1,ltsan w:llt im politischen Sifafr'ccht 
(allg? Wenn ta, in wdchcr \'ifelsc, W:lOn und wo?.:. 

16 VgJ.: Betrifft JUStiZ 1991, S. ~7ff., )0. 

I } M:.lhrenholz, (Fn. 12) . S. 437. 
18 Es heißt in dem Schreiben dt's JuSti m l Ul incriums: u. ::1.: 

.. Schr ~ce hrt(' r Herr . . 
SIC lu bt n bei lilir eUlen Antr:Jg .J.uf Ubernahme ll l.s Ru.:htcr -auf Probe n_ch Aulngc J, Kapucl ru, Sach­
gebiet A, Abschnitt 111, N r. S, M!lßg.1 be 0) des Elnt,gungsVI.'rtr3GC$ 1O VerbIlld ung mit der ül'dn llng uber 
dle Bildung und Arbeitswcl e der RidHerwahl:.lusschusse vom 12.] . 1990 (GBI. DDR 1. S.904) sowie 
dem R.ch"rs."" der DDR vom 5. 7. ' 990 (Gil!. DDR 1. 5. 637) geSlcH, ,,. 
Nach meiner blslü.·ngen Beurteilung k3nn Ich Ihnen C'lne UbernJ.hme als Richter auf Probe nu:ht In 
AUSSicht ste ll en. 
Dll' an lhn: r Eignung bestehenden Zweifel Sind derze it nlchl 3usge-ra\llnt. D3her ist eine POSHI\'(' Pro­
~nosc , d::d) Sie den an emen Riclll("r zu slt.'lIl.'ndcn Anforderungen grnugell werden , nlelH moghch. 
Sir. sind sei t 1960 Richter. und wurdt.'n U11 J:.lhr 196 zum DirektOr d e.~ Kr(:i.sgench1es . . . ermmm. Im 
Jahrl' 1975 wurden Sie Oberrichrcr am ßezlrksgem:hl. " Don wan'n Sie Vorsil:l.l'nder des 2. S( ra f~ t.'n:.l(t.' S 
und VI7.l'pr.a.sldcmJStellvenrt ter de!i D irektor) {ur Sll"l{rt(ht. Im J~h re 198} wurden Sie: (u (" ein halbes 
Jah r mit der L('ilu ng dcr Abt. Inspektio n .o. m ße:,urksg('rl cbt be~uf[rast. 
Neben Ihrer n c;hlali , hen Tangkeit 1l.1ben Sie In J~n J:1h ren 1970 50WI(' 1974 an Flihrungsbderlehrg'ln · 
gen (<il~enommen und 1979/80 ein r=crnstudmß1 J.n der Bl'z lrksparH' lschulc Ncubr;and '-' nbur ~: .lb50 1-
viNt. 
I\ufgrund des darin z.um Ausd ruck kommenden Eng3ganc:n[S ftird ;ts SClnerZCll herrscbcr.dc System habe 
Ich Zweifel. ob Sie unter der Geltung des Grundgesetzes als Rich ter geeignet sand . 
lh~1 der Prufung der pers:onhchen - .aber auch hch lichen - Elgnun!) sowie der Ausraumung besu,'hC'ndc.'r 
Zw e-ifel bin ii:h wesentlich auf die P,:rsOl1:lI:l.kt C' und du: d3.rln enthaht.'lll'n Unte rb gcn angewiesen. DIe' 
Pt:rsonalaktt: glbl Aufsch.luß uber den Werdegaog und IIlc dlenst li ch"n Ll'l stungcn. O hne dlt·s<: Untc:: rla­
gen iSt eine sar;hccred ltl' BC:"urteilung in :l lIcr Regel nidn moglll.:h. 
In Ihrem ~ :l JI ist die Pe r~'iOna1akte 7..W,lr um Ltngrcich , ilbcr de nnoch unvOIlSt,lndlg. SI I: cmhi.l lt aus der Zelt 
vor der Wende biS au f '-'lOt' Beurtcl lung:1J:; Ri ch lCrpr:lkuk:ml aus dem Jahre 1960 sowie ctn c:::r Leis tu ngs­
l'insch::tl:t.ung aus dem Jahre 1988, dIe lm wesentlichen ße7~\lg ._\Uf das Vo rjahr Olmmt, kein et"I ~ 1 ßeurtel­
lungen. die c-men Aufschluß uber Ihr bCrurIlChcs, PO li tI 5 t: h t~ od~r grliellschi1Cthchcs Eng.lgi!ment vermit­
teln konnten. Auch fehlen alte Lebens laufe: und Personal bogen. Ihre: SCIt 1960 wahrendc BCfUfs I3 ligkcII 
lagt SICh insowciI OIdn nachvollziehen. Ihnen $lßd IIll Zuge der durchgefuhrteIl PlorSOIl;l!:uHenbert ini ­
gu ng Anbng 1990 die entnommenen UlHerbgcn :lU s~chaO(hgt word(·n . Daß 51c sie nach Jhr'en eigenen 
Angaben nl clu aufbewahrt h .. ben und damit d u~ nnrwendigen r cslslcllung('n mehl mehr mogheh i md, 
konnte z u lbren Lasten gehen. 
Im R:lhOlcn ei ner pt rsonhchen Anhorunb gebe Ich Ihne-n Gelegenheit , zu Ih rem Antrag und c!m fur die 
Entsch<' ldull l; In Bc-tr;lCht kommenden Gc.~ic h.t.spunkt c l1 Stellung zu nehmen .. . 
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zusammen: Denn wenn die erste Hürde nicht genommen wird, stellen die Behörden 

in der Regel i. S. einer prima-facie-Vermutung eine negative Prognose. Frühere "Sün­

den« können somit offenbar nicht kompensiert werden, eine Änderung der Einstel­
lung des Bewerbers wird dem Bewerber nicht zugetraut bzw. nicht akicptiert/ge­

glaubt. Dies ist höchst widersprüchlich, da die e rSte Hürde oftmals, wie ausgeführt, 

nicht zu nehmen ist, und damit erst recht di e zweite Hürde nicht überwunden 

werden kann. Entspricht di es der erforderlichen E inzelfallprüfung, die, wie auch von 
politischer Seite immer wieder beteuert wird, Berücksichtigung der damaligen 

DDR-Verhältnisse forden'" Selbst fachleute, die mit den Überprüfungen befaßt 
sind, räumen ein, daß hier viele Ähnl ichkeiten mit den früheren sog. Extremistenü­

berprüfungen bestehen. 

2. Formalrechtlich gesehen, handelt es sich sowohl bei dem Begriff »mangelnde per­

sönliche Eignung« wie dem der ,;rätigkeit für« das ehemalige MfS im Einigungsver­

trag um sog. unbestimmte Rechtsbegriffe, bei deren Auslegung die Verwaltung einen 
sog. BeurteiJungs- und Ermessel1ss piclraum hat, der prinzipiell gerichtlicher Kon­
trolle, zumindest auf Ermessensmißbrauch, unterliegt. Konkret bedeutet dies, daß 

auch die von den Behörden heran gezogenen Kritenen für die Auslegung dieser Be­

griffe der Kontrolle der Gerichte zugänglich sind. Zuständig sind allerdings - man­
gels vergleichbarer Beamtenverhältnisse in der ehemaligen DDR- nicht die Verwal­

tungs-, sondern die Arbeitsgerichte. Letnlicb wird einmal das Bundesverfassungs­
gerichr entscheiden müssen. 

Die Kriterien und Maßstäbe für die Überprüfung sind sehr unterschiedlich. Einig­
keit scheint bei den Einstellungsbehörden insofern zu bestehen, als nicht die Maß­

stäbe der Ben·offenen oder der damaligen DDR-Stellen, sondern eine »objektivierte« 

Betrachtung aus heutiger Sicht, freilich unter Einbeziehung der DDR-Verhältnisse, 
ausschlaggebend sein muß. Die Auffindung »objektiver« Kriteri en begeg net freilich 

Schwierigkeiten, weil es hierfür keinerlei Vorbilder oder Anlehnung in anderen Be­
stimmungen gibt. Maßgeblich sind demnach nicht eigentlich rechtliche Kriterien, 

sondern historische Erfahrung, die Beurteilung der SED insgesamt, freilich auch die 

Tatsache, daß die Menschen in diesem Staat leben und sich in ihm einrichten mußten. 
Infolgedessen soll, ähnlich wie in der Entna l.ifizierung, die »einfache« Mitgliedschaft 

in der Staatspartei (SED) noch nicht zum Mangel der " persö nlichen Eignung« (und 

damit zur Kündigung) führen können, sondern bestimmte herausgehobene Funktio­
nen und Einzelfallprüfung müssen hinzutreten. Einen Kriterienkatalog für solche 

"herausgehobenen« Funktionen gibt es jedoch, wie noch zu zeigen sein wird, nicht. 
Wichtig ist aber, darauf hinzuweisen, daß nach dem Einigungsvertrag eine ordentli­

che Kündigung auch bei Erfüllung der Kriterien nicht zwingend, sondern nur »zu­
lässig« ist, d. h. bei Abwägung aller Umstände auch unterbleiben kann; auch insofern 

gibt es keinerlei Abstimmung zwischen Bund oder Ländern. 

Noch schwieriger ist die Frage nacb dem Kriterium des Merkmals "Tätigkeit für« 
den Staatssicherheitsdienst" der ehemaligen DDR. Schon der Begriff" Tätigk eit., ist 

schillernd: Heißt dies "Zusammenarbeit« (intensiv und/oder über längere Zeit)? Ist 
dies gleichbedeutend mit • Mitarbeit« ? Oder zählen dazu auch schon bloße "Kon­

taklc« (einmaliger/mehrmaliger Art)? Was sind "Kontakte«? (Telefongespräche? 
persönliche Gespräche? schriftliche Kontakte'). Wo liegt der Unterschied zur Zu­
sammenarbei tiM i tarbei t' 

Schwierig ist vor allem die Fcstlegung des Maßstabs: Legt man objektive, an den 

19 So W,:I re l.U klareIl , (u r w t!n ~okhe .. r:; ~d lru ng$k;)dcrkhq\ang(·" ve r:U1 $u ltcl wurden. ob T eil.n3hme obll ­
gawn s('h war, ~s Lnhalt und Zu~ 1 der Lehrt~ange wa r, eIe. VIele der SED· Akll vH:lteo $Ianden, wie 
Zell:t.eugcn von Sd lU lurlgen bcm:htcn. mehr oder wem ger JU{ dt.:'1n Papter, Ylele.s .. s,-hli H .s ich Job .. . 

153 
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/54 damaligen Verhälrnissen orienrierre Krirerien an (d. h. nicht das subjektive Empfin­
den ehemaliger Stasi-Zuträger), müßte davon ausgegangen werden, daß jede Aus­
kltnft im Einzelfall, jedes Gespräch, jeder Bericht irgendwie im Imeresse der Stasi 
war. In einem totalitären, nach außen wei thin abgeschottenen Staat, dessen Geheim­
dienst sel bst weitgehend abgeschottet war,'o mußte jeder Bericht von der »Auilen­
we lt« nützlich sei n. Daß dies nich t richtig sein kann, li egt auf der Hand, weil es dann, 
wie der stellvertretende Vorsitzende der SPD, Wolfgang Thierse, jüngst feststellte, ,8 
Millionen Stasi-Zuträger geben müßte, weil in Staaten dieser Art alle Personen dem 
(poten tiell en) Zugriff oder Informationsbedürfnis der Staatss icherheit in welchem 
Bereich auch immer - sozialer, kommunaler, betriebliche r, kirchlicher, staatlicher 
Art - unterlagen. 
Schließlich bereitet auch die Beurrcilung der Intensität der » Tätigkeit für« die Staats­
sicherheit Schwierigkeiten . Eine länge re Zusammenarbeit kann, formal gesehen, 
»nichtssagend « gewesen sei n, ein kurzer Komakr sehr intensiv. Das Nächstliegende 
war flir die Verwaltungspraxis, zunächst von der formellen Zugehörigkeit zum Stasi­
Apparat auszugehen und diese zu sanktionieren - und somir, wie seinerzeit die 
Entnazifizierung, auf die Organisationszugehöri~keit abzustell en." ., Das eigentli ­
che Problem bildet jedoch die Definition des Begriffs »Tätigkeit für. .. « außerhalb 
fanneller Zugehörigkeit zum Stasi-Apparat. Hier zeigt es sich, dail, noch mehr als 
bei dem Begriff : SED-Mitgliedschaft und herausgehobene I'unktionen im SED­
Staat, bei den Einstellung,behörden z. T. ganz unterschiedliche Vorste llungen beste­
hen, die mit dem ursprünglichen Sinn lind Zweck der Kündigungsklausel des Eini­
gungsvertrags oft nicht mehr viel zu tun haben. 
Einigkeir besteht in der Praxis zunächst nur darin, daß auch "Tätigkeit für« die 
St.latssicherheitsstellen außerhalb des MfS-Apparates als Indi;: für eine Belastung 
wirken kann. Das wird mit der Bezeichnung »nebenamtliche« (im westdeutschen 
Sprachgebrauch), bzw. »informelle .< (inoffizielle) Mitarbeit umschrieben. Bei letzte­
rer handelt es sich hier um eine Kategorie, die die Staatssicherheit selbst verwendet 
hat. Grundlage war die »Richtlinie 1/79 für die Arbeit mit inoffiziellen Mitarbeitern 
(IM) lind Gese llschaftlichen Mitarbeitern für Sicherheit (GMS) (GVS MfS 0008-
1/79)« sowie die »Richtlinie 2/79 für die Arbeit mit inoffiziellen Mitarbeitern im 
Operationsgebiet (= Gebiet der alten Bundesrepublik, Amn. d. VerL) (GVS MfS 
0008-2 /79)«' di e über ' 00 Seiten umfassen"'. Man könnte nun leicht den Vorwurf 
erheben, hier würden Ka tegorien des ehemaligen politischen Gegners übernommen , 
die in eine rec hlsstaat.liche Verwaltung •• nicht paßten«. Diese r Vorwurf trifft bei de r 
hier gebotenen objek tiven Betrachtungsweise jedoch nicht zu. Denn nach den bisher 
bekannten Tatsachen allS der Gauck-Behörde, die alle Stasi-Akten zentral verwaltet, 
handelt es sich hier in der Regel um ak tive Mitarbeit von einer bestimmten S"b,tan­
tialität, Merkmale diese r Tätigkeit waren: a) "Anwerbu ng« durch die Srasi selbst, b) 
Ausführung vOn gan:L bestimmten Aufträgen (z. B. Ausspähung von Personen), c) 
eine gewisse Intensität und d) DaHer der Mitarbei t, e) geheime (konspira tive) Tätig­
keit. f) Ein weiteres Merkmal dieser (<<informellen Mitarbeiter«) (IM) ist, daß, wie 
die Akten zeigen, in der Regel eine handschriftliche Verpflichtungserklärung abge-

2.0 Abgeschottet bis hin z.u dem Maße, daß in einem fr llh erell St3l'i ,-Gebaude III GO$(.'11 b(.', Bcrlin, das Jctlt 

ein G;lstehaus der Humb()ldt-Universi l;1t 1St . Fil me allS dem All tag der )0);. b pltahstlschen Stla ten 
vorgefuhrt wurden. um dH~ Susi. Agemcn auf das Leben Im Ausland vorzuhereut'n . 

21 Die T3 U;;u:hc, daß .:s auch im SI:lSI-ApparJ.1 Reformkraftc gegeben hat, bleibt 03ch dH:ser PraxIs unbc:· 
rucksü.:hligt. weil der St<lSI-App:lru Insgt'.lJ:ml als reCbtSStlll$widricc Organisation bt:tr:ll:htcl W ird , 

22 D:\s Kriteri um ,.Tatlgkcn fur. gilt Ju ch bel Personen, die nu r formdl :lU f den Besch:lfllgullgshstCIl der 
St;lSI s tanden, jcdo~h in anderen Bereichen (Hoc.:hschulen. Betrieben) l3tig waren (sog. O ff iz iere Im 
b('sondcrcn F.iflSlU'.) (albE). 

Ha Abgedr. In Gdl/Schroter, DJ.5 Mmi s:t('num fur S13atssichcrht'il , Berhn 199 1, S, "P04 H., 04 8off. 
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geben wurde (Fall Anderso n) . Hingegen ist das weitere Kriterium, das vielfach ge­
fordert wird, Schädigung Dritte r (durch Stasi-Mitarbeit)," sehr umstritten . Es 
w ürde wohl eine erh eb liche Einschränkung des Begriffs .. Tätigkeit für« die Stase 
bedeuten und auch zu erheblichen Beweisschwierigkeiten (Begriff der Schädigung, 
Auffinden der Geschädigten, Art, Dauer, Ausmafl J"r Schädigung etc.) führen. Die 
Verwaltungspraxis fragt diese Momente denn auch nicht ab, mit Ausnahme der Bun­
desinnenverwaltung lind der H ochschulverwaltungen.'4 Dafl die Tätigkeit als sog. 
IM nicht Kontakte untergeordneter Art umfaflte, sondern nur Informanten von 
einer gewissen Bedeutung für die Stasi -Stellen betrafen, zeigt die Tatsache, daß diese 
Personen unter Decknamen gefü hrt und Anfang [990 (sechs Wochen nach der 
.. Wende«) viele di ese r Akten im Rahmen der .. Aktion Reißwolf« (d.h. der planmä­

ßigen Vernichtung der MfS-Akten , die nur durch die Bürgcrkomitees gestoppt 
wurde) vernichtet wurden oder verschwunden sind, als sich der Beitritt der DDR zur 
Bundesrepublik abzeichnete. 
Es gibt jedoch offenbar eine weitere Kategorie von IM-Karteien, die zunehmend die 
Öffentlichkeit beunruhigt und zur Am tSenthe bung za hlreicher prominenter Persön­
lichkeiten (z. B. des Rektors der Humboldt-Univcrsität, H einer Fink") geführt hat. 
Unter dieser Kategorie sammelten, soweit bekannt, die Stasi-Stellen auch [nforma­
tionen, die ohne pe rsön liche Erklärung und Untersch rift ge liefert wurden, so dall die 
Betroffenen aus ihrer Sicht mit einigem Recht sagen könn en, daß sie ohne ihr Wissen 
in die IM-Kartei gekommen seien, und lediglich von . Verhören« ode r . Gesprächen « 
mit der Stasi sprechen. Es handelt sich hier offenbar um Personen von für die Stasi­
SteIlen hervorgehobener Bedeutung, denen schriftliche Verpfli chtungserklärungen 
nicht zugemutet wurden, z. B. im Bereich der Hochschulen, der Presse, der Kirchen 
usf. N ach den bisher bekanntcn Tatsachen setzte jedoch auch di ese Aufnahme in die 
Stasi-Kartei dreierlei voraus: Einmal .. konspir;ltive« T ätigkei t (d. h . Geheimhaltung 
der Kontakte gegenüber Drillen), Initiati ve der Stasi, ferner Tätigkeit von einer 
gewissen Dauer und Intensität. Wenn z. B. dcr betreffende Stasi-Offizier zu cinem 
Informanten, etwa einem Journalisten (a uch dcr Westprcs e), sagte, .. die Sache bleibt 
unter uns, Sie wollen doch auch, daß die und di e Informationen (poli tischer, per­
sönlicher Art) an die richtige Stelle kommen . und .. wir woll en uns regelmäßig tref­
fen« und dies auch praktiziert wurde, waren di e .. Allfnahmekriterien. für eine 1n­
forrnationstätigkeit (auch ohne Verpflichrungserklärung) in die IM-Kartei erfüllt. 
Man kann davon ausgehen, daß die Betroffenen auf diesem Wege oft weit eher zur 
Mitarbeit bereit waren (Appell an Pflicht- und Verantwortungsgefü hl , Vermittlung 
des Gefühls eigener Wichtigkeit etc.) als mit dem Verlangen persönlicher Verpflich­

. tungserklärungen. Sobald aber die Geheimhaltungsabsprachen verletzt wurden, 
brach die Stasi die Kontakte von sich aus ab. So sind Fäll e und Stasi-Berichte be­
kannt, in denen Pfarrer ihrer Kirchenleitung von entsprechenden Stasi-Angeboten 
Kenntnis gegeben hatten, dies der Stasi auch mitteilten, die dann die Kontakte jewei.ls 
sofort beendete, eine Praxis, die von Kirchenleitungen selbs t (so z. B. vo m früheren 
Bischof der thüringischen evangelischen Landeskirche, Leich''') bestätigt wurde. 
Es ist ei ne offene Frage, ob dieser Personen kreis ohne Unterschrift dem Kreis der 

2} $0 die Forderung des Ivll1l1slcrpraSldemen vOn Sachscn· Anhl ll . Munch. fu r Abgeordnele, SuddcUlschc 
Ze itung 17. 7. 1991, S.6. 

24 Die Fr.lgcn ~n du wissensch3ftliche PCT:loOnaJ der Ho..:h ~ch ult~l ('I" halten z..thln:lchc solche, den ßegnH 
Su .. sl-Mu3rbei t J.Hcrenzlerende r , gen. 

25 Di{O Amtsenthebung FUlks In Sl"Ißcr Eigenschaft als RektOr hat das Berliner Verwalluog)gcncht in einer 
Eilemschcldung vom 1.8 . 1. 9.1 Im ErgebniS 3ts meht erfolgt, d. h. fur rcchtswldril) e .. klal't (vgl. FAZ­
Meldung vom 29. I. 92). 

26 Vgl. FAZ. Meldung VOIll 4 .. 1.92. 
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informellen Mitarbeirer mit Verpflichtungserklärung gleichgestellt werden soll. b 
geht hier um Fragen der beruflichen Existcnz, die für die Betroffenen VOll entschei­
d~nder Bedeutung sind, zumal im iortgeschrittenen Berufsalrer. Sind diese Fälle 

denen der üblichen IM vergleichbar' Oder sind es andere, "minder schwere« Fälle' 
Welche Sichtweise ist maßgeblich ' Die der Stasi-Stellen' Die Kenntnis oder Selbst­

einschätzung der Betroffenen) Eine "objektive« - die wiederum die Verhältnisse der 
Stasi-Praxis berücksichtigen müßte? Die Unsicherheit in den jeweiligen Beschäfti­

gungsbehörden ist groß, da sie selbstrindig entscheiden müssen und die Gauck­
Behörde nur die Informationen liefert. Gerichtliche Verfahren sind anhängig; rechts­
kräftige Entscheidungen liegen aber noch nicht vOr. 
Wendet man die oben unter a)-f) genannten Kriterien der sog. informellen Mitar­

beiter für die Auslegung des M erkmals "Tätigkeit für« die Stasi-Stellen i. S. des 

Einigungsvertrags an, ergeben sich hieraus auch die Abgrenz,mgen :zu "sonstigen« 
Kontakten zu Stasi-Stellen. 
Dies betrifft vor allem eine Gruppe, die in den letzten Wochen zunehmend in die 
Schlagzeilen geraten ist, nämlich Angehörige gehobener Positionen, die gewisse rma­

ßen berufsbedingt Kontakte zur Stasi haben mußten, z. B. kommunale Amtsträger, 
Vertreter der Kirchen, RechtsaJ1wälte, Hochschul- oder Verwaltungsbedienstete, Be­

triebslei ter, Vertreter »gesellschaftlicher Gruppen« etc., um diese Funktionen wahr­
nehmen zu können. Im Stasi-Jargon wurde diese Gruppe teilweise »gesellschaftliche 

Mitarbeiter« genannt. Ihre Inform.tionen wurden nicht aufgrund persönlicher Ver­

pflichtungen gegeben, oft wurden sie auch nicht schriftlich festgehalten. Es waren 

gewissermaßen »berufsbedingte. Kontakte, wie sie im SED-Staat für die betreffende 
Funktion selbstverständlich waren, weil ohne solche Kontakte, wie immer wieder 
versichert wird, »nichts liek Für die Abgrenzung müßten hier die Kriterien berufs­

bedin~t oder berufsnorwendig maEgeblich sein. Ein weiteres »entlastendes. Merk­
mal wäre gq~cben, wenn solche Kontakte dazu dien en sollten, Bedrängten zu helfen. 

Das Merkmal "Anwerbung« enrfä llt hier. Oftsuehten diese Personen (wie insbeson­
dere Rechtsanwälte) solche Kontakte aus eigener Initiative (oder mußten sie suchen ), 

wenn es Konflikte oder Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer Klienten (7.. B. Ausreisep­
robleme), vor allem aber, wenn es Schwierigkeiten mit anderen Dienststellen, im 

Betrieb o. ä., gab. Nicht zur Stasi gerechnet werden dürfen ferner Kontakte kirchli­
cher Amtsträger zur Stasi , die gewissermaßen "von Amts. wegen notwendig waren, 

um ein einigermaßen ertr:i);liches Verhältnis zum Staat z u sichern ("Fall. 
Stolpe). 

Die genannten Kriterien könnten ferner eine vernünftige Abgrenzung 7.u den Kon­

tal<ten unterhalb der IM- F.bene, die nur einmalig oder von Fall zu Fall erfolgten lind 
denen jeder DDR-Bürger potentiell ausgeliefert war (z. ß. Anforderung von Saeh­

berichten, Berichte über Tagungen, Auslandsreisen, Auskünfte im Einzelfall) er­

leichtern, um den Kreis der Betroffenen nicht uferlos weit zu ziehen!' 

Es gibt neben den IM-Karteien ca. ein Dutzend weiterer Kategorien oder Karteien, 
in denen sonstige Informationen gesammelt wurden. Hier müssen unbedingt Ab­

grenzungen geschaffen werden, um ReehtSsieherheit herzustel l.en. 

'7 Vt;:L z, B. den Fa ll der Eh rcf1\'orSltI'.cndcll <Ier Ost-SPD, K~l! h (' Wolgenast, die 31s Rtntnerlll \'on der 5t,151 

uber Ihre We:!arcisen in den 60er untl 70tC r Jahren bcCr'lgt wurde und rl41ch cmsprt'd wnden Vonvurfen Im 
Januar 1992 Ihr Amt nlcdcrlc&te' (vgl. FAZ-Mddu ng vom 28 , I , y!.) 
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IlI. Praxis der Überprüfungen 

Bei der Untersuchung von Fragebögen der Verwaltungsbehörden, die das gesamte 
Verwaltungs- und Justizpersonal, soweit es sich um Übernahme in den öficntlichen 
Dienst bewirbt, überprüfen," zeigt sich, daß die Einigung über die Beschränkung 
auf »informelle« Mitarbeit" für die Stasi auf politischer Ebene bestehen mag, daß 
aber in praxi weder eine einheitliche Definition noch eine Emgrenz//ng der Unter­
suchungen auf den sog. IM erfolgt. Wie im Bereich der Richterprüfung werden 
prinzipiell alle Stasi-Kontakte (unabhängig von ihre r Inten.<ität) abgefragt. Die Prü­
fungspraxis, die z. T. (Sachsen) sogar auf Rechtsa.nwiifte aus~edehnt wird,;o ist in der 
Tat sehr unterschiedlich, wie auch Berater von Prüfungskommissionen bestätigen." 
Gerade das Beispiel aus Sachsen ze igt darüber hin aus eine ausufernde Praxis, die 
definitorisch nirgends festgelegt ist. Denn nicht nur »Mitarbeit« im engeren Sinne, 
sondern schon jede Informationsrä,igkeit (d. h. wo hl auch unterl",Jb der Ebene der 
Mitarbeit) soll erfaßt werden und wohl als poten,ielle Belastung gelten. 
Dieses "Au.,fronsen« der Praxis zeigt sich insbesondere bei den Richterüberprüfun­
gen, in denen ähnlich verfahren wird.!' 

28 Da C' Sich um die Fortfuhrung. olcht die Ncubr&rundung eines ... \rbl'itsv('rh:t luH sSe:s hOl ndclt, cnm;md 
nm dem BCllrnt der DDR ab }. 10. 19 S)O fur d ie Arbeitnehmer die ~ us"t7.Jl,hc ."\rbcLtucchthche Verpflich­
tung. das Grundgese1z der ßundesrepubhk Oeutschl.:md z u ~,ehten (VerbssungStrCul·). D asselbe gilt fur 
dir Ubcrn3hme in ein ßc.lmtcnvcrhalt llls. Da ß C:1Ißlcnvc rhalt llls.se in der fruh C' rrl1 DDR nicht bC5 tanden. 
handth { ' S sich hn:r formdl um (Ncu -)l!instcl Jllngcn. den.'.n VQrauS5etl. l,I lll;cn In d<.'n bc:ulltcnrednJu;.bcll 
Regelungen (dl's Bundes und <Ier Lflndcr) bz w. im ßAT-Vt: nr:l~ niedergelegt ~ Hld . 

29 Den Begriff - 1Il0HI7.idlcr MltMbeltcr .. . de r ha.uflg verwendet Wird, (St ungl·ll:lu. In den Sl.lSI-Untt'rI:lSCIl 
gibt es nur den Begriff ", mformeller .. MU:lrbeicC'r. 

}O SO butet eier Fragebogen in den wcsentlll: lll'n Pa~s:agen: 
",Sehr beehrter H err Recht_sanw3h. 
bejgdugl l'rhahl'n Sie 
(X) } Ptrson :dbogcnvordruckc, mit der Blue, s ie muglichsl umgehend 
o mit P:.ßfuro vcrsehen 
ausgcfiJllt und uncerschncbc:n .1 n mich ~uruckz.\lS(·nden . 

(X) f-e rner billl" Ich eine Erkl<'l.rung ubcr eine evtl. Muarbell fur d.as ehemahge MlIljstenum fur St:la(ssi­
(' herh ('; ~ g~maß anftegendem Vordmck (Hervorh. d. Verf.) ) fach vorzul c=gen. 
Mit freundlidH.'f1 Grugen 
I . . (ßetriff, Fr;lStn z ur Person, Erwerb der Anwahs bcflltllgllng u. a.) 
10 . Berufsbufhlhn: 
11. Nd)enamtcr und N cbcnbc.'ichaft'J;ungen, Insbesonde:cr .luch T;Hlgk~H als Syndlkus.lnw;alr 
12. ßemerkungen (Spn:chtagc, Ruh\!n der ZUL, S$ Un g crc. ) 
Erkl,rung 
kh \'t:rSH: hcrc hiermll nach bCHcm Wissen und GC\ Is:;:en, d;l.ß ICh kein l\'lil :lrbcit~r oder Informant d"s 
ehclluligcll Millistcriums fur SL,."c..ss lchcrhcll bz.w. ocr' Nachfoll;C't'!JlfIchtunJ; Ami fur Naw)nJle SICher­
heit gewe_scn bin, kl'incrlei Cl'ldcr VCJ n du~sen Ins tUutioncn crllle!t und bew ußt ;luch keim' In fo rmationen 
di:'nunzlerenden Char,lkl C'rs zur V(,(\Vl',\(lun~ ourch das Ministerium fur Slam.s ·Ichl'th (· it b7.W. dem Amt 
fur Na tionale Stc:hcrhea gegeben h:lbe. 
Fur eint.! Uberprufung n1l' lOE'r Angaben gebe ich meine ZustImmung. 

Datum Unu..'rschri ft . 
)1 Vgl. 7 .. B. ZEIT Nr .• H vom 1.11. 1991, S.l} ( .. Kein Pan.I)tl fu l' Stas\-Mit:ubl·lter .. ). 
)2 Nicht nur hauptamtliche (0(f'7.icll{·) und ne ben l nu_li che b7. w. IOformc:.'lJc S(.ls j ~ M it lrbeit, sondern daruber 

hln;lus alle weiteren S[:l~I-Kont:lk{e uno 7 .• T. Juch Zus;1mmen:J. rbeit mit tmdCTCll Bchordrl/ d~' ( ehem:lh­
gen DOR werden abgdngt, aho T:mgkcire_n, JI(~', ohne bestimmt zu !>tlll, "alles« :l.U erlassen trachten­
der Verhahnismaßigkcitsgrund.s:Hz, du rfte spatestens hier uberschfltrelJ SeJß. 

1. Aus den Fragebögen der Justjl,verwaltungen: 
Sachsen .. Anh3It: _ ... SeibslOluskunh: 
I , Habt'lI Sie offiz.iell oder Info rmell , h:aupl:'lmdich oder :luf tlndl'n' Art und Welse (Hervorheb. d, VerL) 
mit dem MIOI$1('rium fur Sta.:ltsslchcrhelt/ Amt fur Nationale Slcherh('ll der ('hcm~l,gen Deutschen D,.'­
mokrltischc.:n Republik zUS:3mmeng~acbelte1? \Xfcnn p., In wdchcr Welse. wann und wo ? 
Sachsen: 
"I. H:lbt'n SIe )cnuJs offlzit ll odc>r Inrormcll , h;tupt;umhch odc.:rauf andere Art lind \V,nsc (Hervorheb. d. 
Verf.) nm dem Mlni:ilL'flUm fur StallSSIChcrheltJAnn fur Nauollale Sicherhc.:it der ehemaligen Deutschen 
Dem,-, kralt sdIL' n RepublIk l.Us;un mcnge:lrbeltet? \'!'enn )a, in welch('r \'.:'clse, "'lIIn und wo ? 
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Noch weitcr gdaßt ist der Fragebogen, den die Professoren der ostdclIlschen Hoch ­
schulen zwecks fachlicher und persönlicher Überprüfung ausfüllen müssen." Die 
Fragen zur persönlichen Evaluicrung bcmühen sich jedoch. sowohl belastende wie 
auch cntlastcndc Momcntc (z. B. Benachteiligung durch staatlichc Stellcn aus politi­
schen Gründen, Widersrandshandlungen u. a.) zu crforschen. Sie sind sehr viel um­

fänglicher als die Fragen zur Überprüfung der Richter; man merkt, sie sind von 
Experten in der Hochschule erstellt, die sehr genau differenzieren. Hinsichtlich ihrer 

Mecklenbur g -Va rpoOl me rn: 
1. (Wie S:.chscil Ziff. I.) 
_2. Haben Sil' sich gcgcnubcr dem MLIlislcrium rur S[.ul!is il:he rhl' it/ Amt {ur J llon;ll" Si,:hcrhl'il otlc>r 
t!t1/c r lmderen Beh(JTd~ dcr chemllhgcll Dell/seben DelllOkramchen Rcplfbltj.· (Hervorheb. d. Vl'rf.) vcr­
pflichtet, SondcraufwI,ge auszufuhren? Wenn Ja, In welcher Welse, wa.nn und wo? _ 
Thüringen: 
. , . "'5- Haben Sie in der (ruheren DDR offiziell oder InformellI h<lu pt:lmtlich oder au! tU/den:: Are und 
WeHt' (Hervorheb. d. V.) gegen/ohne Ve rgulung nlll dem Ministerium (ur St'lat5Sic-hcrhtit ouer dem Amt 
rur N :nionale Sicherheit ~us ;:lInnH."ng~rbrIlCt? Wenn );l, welcher Art W;'I r dIese T :lligkcit und von w elcher 
Dauer war .sie? Wenn Ja, haben Sie von einern de r o. g. Dienste Bel uge oder sonstige Zuwendungen 
erhalten? 
p. Sind SIe, Ihr Ehegatte oder Ihre Verlobte bz w. Ihr Verlobter oder die Person, mit der SU! in cheahn­
hcher GenlCil'lSchaft leben, von ein<:1n der in N r. 5 genannten Dienste z ur Mitarbeit angt"sprochcn wor­
den? Wenn j:l., von wem, wann uod mit welchem Ergebnts ? 
6. Sind SIe oder die mit Ihnen In hauslicher G('mclIl scilolft lebenden nahen An~chorigen (Eheg.me, Kinder 
- auch Sticf- und Pflcgekindtr - auch Halb- und SlIdgcschwist('r - und deren Eheg:m cn, Schwie 'erel­
tern, Geschwiste,r des Ehegal(en - auch Halb- und St.iefgeschwlS(er -, Verlobte) 111 irgl'ndciner Form 
angesprochen oder angeschrieben word en, dIe den Versuch emer Anknupfung von gegen dlt" Bundeue­
publik Deutschland oJer Ihre Verbundet tn gcridltcten nachrichtcndle.nsdichcn oder verLl'isungsfcindh­
chcn BL'zichungen vcrmut(!n laßt? Wenn ja, in welcher f o rm und \\'ann ? .. 
ßrandenburg: 

•• r> I. H;\bell Sie mit dem !vlJlllsterium fur StaJtsslcherhelt ( 1f$) bzw. dem Amt fur N :ltJonale Slchuhcll 
(AfNS) hauptamtlich oder neben2nulich gegen Vcrgulung oder ohne Vergutul'I!; zusammengearbeitet? 
(Wenn ja, ITl welcher Funktion und bei welchen Gelegenheiten?) 
2. Sind Sie von einem Mil;lrbeJter dcr in Nr. I genann[cn Dienste zur Mitarbeit aufgdQrJen oder aus 
:mderen Gnmden angeliprOl:hcll worden? (Wenn ja, W;1nn, mit welcher ßegrundullg und mir welchem 
Ergebnis?) 
). 

4. H;lben Sie neben fhren Dienstbcz lIgen ,,'on drmer Seile (Hervorheb. d . vcrr.) so nstige einmalige oder 
wiederholte Bez uge oder Zuwendungen erbalten ? (Wenn ja, von welcher Stelle, wann und in welcber 
Hohe ?)<! . 
Berlin: 

19. Sind Sie rur d~ fruherc Ministerium fur Sta:Hs sichcrhcit I fur das Amt fur Nationale Sicherheit oder 
fur eine der Umergliederungen dieser Anner oder verg/cuhbarer Inwtlltlonen (Hervorheb. d . Verf.) tiu.g 
~ewe.lo ~n? 

J' 
FaHs ja, in welcher Welse I Funktion 

vom. . ... ... .... .. ... . . hi s zum ........ . ...... . 
Haben Sie finanzielle Zu\\'endung von emer der ~('n3J1 nten Stelle L',halten? 
i. Nein 
Haben Sie eine Verpfllchrunöserkl:tl'unl; z.ur Zus;lmmen;ubcic mit eIner der genannten Stellen untcr.~(hrie­
ben? 
j:l 
Falls ja, nahe re An~:lbt:n: 

Zur Nachprufung der Ang:lbcn mulos<:n die Bewerbtr Einversta.ndniserklarungcll zur EinSichtnahme in 
alle relevanten Unterlagen abgebf:n . 

J3 Soweit sie nicht im Zuge d~r Auflosung ihrer Fachbereiche lOabgewlckelt" sind, steht Ihnen l' m langer 
G.lng durch VOn westdeut schen Profc.ssoren dominierte Inst:ll'lzen bevor. Zunachst wird die wissen­
schaftliche Tauglichke.it durch von Q,'eStdeulschen Gelehrten besetzte Kommissionen n3ch den Empfeh­
lungen des Wissenscha(urat s geprufe (l."valuiert) (anhand VOn Veroffenthchungen; Umerdruckung/Vcr­
hinderung von Vl·ro{femlic.:bungt::n durch Panei- oder Universicatsgremien u. a.) . Ein pos itives Ergebnis 
gewahrielslCt noch keine Weltcrbc,~c h:ifflgung, weil sich daran du: Uberprufung durch sog. EIJrcnkom-

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-2-147 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 19:30:01. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1992-2-147


verfassungsrec htlichen Zu lässigkeit sind sie jedoch umstritten. li Als Beispiele seien 

die Fragebögen für die Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern lS und in Sach­
sen-Anhalt genannt. JG 

Die Fragebögen der Vem)altungsbchÖrden. jedenfalls die der ßundesinnenverwal­

tung. sind anders als die Fragebögen der Justizverwaltungen und Hochschulverwal­

tungen weniger umfangrei ch. weil sie sich auf Fragen zur haupt- und nebenamtlichen 
Tatigkeit für das ehemalige MfS/ Amt für nationale Sicherheit beschränken. aller-

,mWOllcn der Univusir3.ttn 3nschließt. in der d:ls pohtJSche Verhalten In der Vergangenheit ubcrpruh 
werden soll. Uber die Strukturen und Lehr-Schwerpunkte der 1 nS11tute, soweit sie nicht abg('wH:kelt sind 
oder nlfu gegrundet werden soUen. entschclden GrundungskomrnisslOflcn. UH: ~.u je elncm Vit'ncl mit 
SlUde!lttn, Miudb.1u, Wen- und Ostprofcsson:1l besetzt s md. Pos il!vc EV":I. lul (:run~ In bCldt'n Bereichen 
hilft somit nur weiter, Wt'nn Bedarf (ur die Lehrinhalte bt$ll'ht. BesIeht kein Bedarf. greifen du: 0.:1., 

Vorschriften des E,mgungsvcrtr:tgs ubc:r die sog. bedarfs- oder bcmebsbedingte Kimdlgung Platz. 
H Nach den Angaben In FR vom 13 .6. 19.91, S. 17 sei dtT Fragebogen \"on Mecklenburg-Vorpommern nach 

Ansicht wcStlldlcr Experten vtrfa ~s ung$wld rjg ; gerichrliehe Klagen seien jedoch nicht erhoben wor­
dcn. 

35 Zit. nach Frankfurter Rund~c h.l.u 1).6.1991. S. 17. Es heißt dort u.a.: 
ubtcn Si(· vOr NO\'('ll'lber 1989 Fu nktioO('n in rolsenden Ver.\Otwortungsbt.·rc,chcn :l.US: 

(Zutreffendes u.nterstrelChen und Zeanum ;\ngeben) 
ReklOr, Proreklor, Direktor, ZcitrJum ; 
Dekan, Prodekan, Zciuaum; 
Ben.:ichsdirl'ktor. Ber(·idl.<>Ieitcr. Zcuraum; 
In~lilUts- b/.w. Killukdifektor, Zt·itr.lI:m; 
Verw;\hung~di rektor , Zeitraum; 1. FlInknonen in (:!ner Partei 
P~\ttei ; 

Funktion : 
insbesondt.·re: 
P-arrelsckrc-t:ir ............ KreisleitulIgsmltghed ............ , Be 'l..!fkslc it ungsmitglted . 
umr:J.!el Leitungsmitglted ... ......... ; 3. Ubten Sie p3rlt'irun kttOnfn in de r Hochschule aus? ja/ ncll1 , welche: 

..... . ; 4. Waren Sie 111 st:l .1t1 i("ht!/l oder gesell sch.-ddicbC'n Funklionscbellen üHig? (insbesondere: 
Ministerrat clt'r DDR oder n3chgcordnete FunkHonsebenen) 
ja/nein, von .. bis .. ... 
der St:\dtverordneleoversammlung/Kreistage, ja/nein, 
von ........ .... his ....... .. 
der Bezirks\!l'rordnetenvers3mmlungfBczjrkslagc, j3lncin, 
von ........ bis .... ..... ..... .. 
6. Leitungsfunktlonl.·11 In anderen Organls:Ulonen. insbcsonden.- FDJ, FOGB und anderen M:l.ssenorga­
nLsationen; 
welche .......... ...... von .. bis . 
7. W:uen Sie NomenkJaturkader? ;alnetn, von . bis ... 
8. Waren Sie -an der Mllitar.:l.usbildung von SrudeOlen betei ligt? jJJnein, auf welche Weise? . 
9. Hatten Sic eine Kommandeursfunktion in einer Betricbsbmpftruppt mut? .. ......... . 
10. Bekleideten Sie In den bewaffneten Orgilncn der DDR clnen OHlziersfillug ? Welchen? 
ll. W:lren Sie ziviler Waffelltrager? .... .. .... .. Welche Auslandsreisen, einschließlich Reisen in dic BRD, 
unternahmen Sid . ........... I). Aus~.eichnungen, Prclst: und Titel an Staat, P,lrtel. Gewerkschart und 
Wissenschaft (außer 10 Kollektlv der sozi31iSlischcn Arbeit-;) ... .. J4. Waren Sie Absolvent oder Mit-
glied de r Mdnarmedl?inisr.:hcn Sektion? ......... ... 1 S. Welche Institutionen g.lbcl1 eine besondere Empfeh-
lung fur rhre Berufung als Hochs(hullcbrer? 16 . Waren SIt! Mitglied Ir:. internationalen wisscnschafdichcn 
Gremien? ....... 17. Waren Sie: cin beruren e!i Mitglied in 1.cntr.1l('n wIssenschahlichen Raten der DDR, 
wissenschaftlichen Beiratcn des MHF, ~~ntraler F:u::hkommlssionen/ZFK, wissensch.aJlhcher Problem­
räte oder wIssenschaftspolitischer Arbel tS- und Beralungsgruppen des ZK bzw. der BL der SED oder 
entsprechender Gremien andere r Paneien ? ............ t8. Haben Sit· personenhczo "ene Sondervcr'$orgun-
gen (Wohllraum, Kb.:, Uriaubsrt::lsell. Erholungs~ruods(ucke. Bau leistungen usw.) uber entsprechende 
Entscheidungsgremien des Ministerrates der DDR, des Magistrats bzw. der H ochschule in Anspruch 
genommen? ............ J9. Waren Sie an vorfrislIgen Exm."I.trikuhHlonsvcrf::lhrcn oder D'i:ziplularverf3Itren 
beteiligt, die aus politischen Grunden durchgefuhn wurden? ............ Erlauterungell ........ .. .. 20. Waren 
Sie an der KLindigung eines UniversllcitSmltglu;,dc.s aus politi schen Grunden beteiligt? .... Erl:l.Ute· 
rung~n 

12. Haben Sie uber Personen .)n das Ministe rium rur St."I.atssichcrht· jti Amt rur Nationale Sicherheit be-
richtet, in welcher Funktion und ubN wtn? ........ .... ErläuterungeIl 
2}. Haben Sie Sluder.uen zu Reser"coffizlersbtwerbern geworbc:n? 24. Haben Sie Srudenten 
politisch ve rteidigt? ............ 25. Haben Su= :l;chteile wegen Ihrer poJiti!ichen l-Ialtung L'rlitten,lOsbeson-
dere Ablehnung von Reiseantr-.igt:n? W:J.t1 n? ..... ..... Warum? ........... . berufliche Schwierigkeiten von 
Familienangehorigcn, besonders beim Ehepartner, Schwierigkeiten Threr Kinder bel dc::r Zulassung zur 
Obcrsc.:hulc: und zum Studium, ,:ionst ige Schwierigkeiten mit ul1lhchen Stellen aus politischen Grunden, 
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160 dings wiederum ohne den Begriff »nebenamtlich « zu definieren. Schon unter dem 
10.9- 1990, also noch vor dem ßeitrirr der DDR, hatte der BMI in einem internen 
Rundschreiben an die Obersten Bundesbehörden, das nachrichtlich an nicht, näher 
bestimmte "Vereinigungen und Verbände« ging, empfohlen, di eser Beschränkung zu 
folgen J7 Diese Empfehlung, deren früher Zeirpunkt zu parlamentarischen lrriurio-

welche? .. .. St' hwiengkeucn Im ('i~c r'\en berufl ichen Fortkommen, Ln sbesondere bel PromOl lü l) 
A/Promotion B/ ßcrufung. welche? .. .. ...... .. 26. Ihr ßellr<tg 1,. ur .. Wende_? ....... \,\I:l ren Sle lnsbcmn-
den.' Mitglied im N cut'n l:orum. DcmokrJ.t.lschen AuJbruch, Bundnls 90. oJt: r .. ... ....... Thr Engagement 
in der Kirche ....... ..... . In emer ve rbotenen P;l rtel oder VerclOiltung .. ...... .. .. 11. Seh('!\ Sll' :t ll hrund eintr 
personlichen Mirvc.nmrwonllng für verg.mgenc Enrwicklunssproz.es.se :\11 der H ochschu le bzw. 3uf Ih· 
rC'1ll FachgcbH.'t di<." NOlwendlgkei t, a u f (,'1111..' diH'ktc MitWirkung in d!:'n neu(,'n d(,·ll1 okr.lmdll:n SeibSt ­
verwaltungsorganL'n der Hochschule :t.U ... er'Lich(~n ? Ftlnc in . 
Ich versichere, daß icb :tlle f r'2gell wJhrhel tsgemaß b~3nlwortet h:lbc. 

f rkllmmg 
Hiemllt erklare Ich (Name, Gcburlsname, Vorname, PKZ, Anschrift), 

d.1ß Ich z.u kemer Zell Angcl,o riger des MLIll sumums fur ta:'l lSSlc: hc rhclt/ Amt fur N:nlonale Ichtrheit 
war und keine V(,·rpfllchtung zu lIlo ffl zlc llcr Mitarbe it mit einer ell:r gc:n"nntl'n DIensmeIlen cingeg.lngcn 
bin . 
Mir iSl bekannt, dal~ Fa)scl1.lusS;),gcn zur B(,'cndlgung mc:tncr Tallgkclt Im offenrhcht'n Dienst fuhren. Ich 
bin mit elnCf iJbcrprufung meiner ptrson<.·n~zogcn c:n D:ttcn einverstanden . 

Unterschrift . 
36 In SachsenaAnh:lh werden :lufgrund §§ 64. 67 f-I ochschulcl'O(,'uCTlIll 'Sgesctl. (HEC ) fur (Elgnungs-) 

Ubcrpri.Jfung fur das wlssensch 3 ftlich~ P(,'rsonll d(,'r M3r1l n-Luther-Uni""rSicn Halle-Wiucnbcrg :thnl!& 
ehe Krilt rtCII ve rwcmd c:, (zi t. n:lch M. Luckncr, UniversIl3 lszeuung H:lllc I". 11 . 1 ~9 1 . s. 3). 

37 In dLescm Rundschrelbcn (AZ D III 1- 22o ooo/.U) heißt es U. 3 .: 

~ Vorltlufige N", weHe zu dt:n Ubtrgallgsrc-ge!:mgen lur du! ReclJlJver),alrmss(.' dCT Ang~bongcn J~5 01-
It·nd,ehc." D ,tnJlts Inl BettTlwgtbu:t 
I/. Perso1/al,m 8t'tnClSgd~ll!l 

J Il ßc~chaf"glc, du' von den }cwrrllgcn BI/ndcsb~hordc" ubemommen und 'l/}i!llerhm Im Betlnttsgebcel 
bCH'ht1jt l8,t w /..'l'lh'l/ 

:1) SOWClt Verw :Lhungs(' innchtungen g"nz oJer tcd''''C'ise durch O rgamSltlonst"IHscheidung nOlch Artikel 
I) Ahs. z S:1t'1~ 2. :lUf den ßund uhcrfllhr t we rd er), bestehen d,e Arbclt:i\'erh:lltnls~ da dort BC's('hafti l;um 
.lu rgrund der LIl Abs.m~. I der A nl.1gc zu Arllkel 2.0 Ab5. 1 gClrc .. lrfencn ReGelung fon. Im lntcra:sc der 
Recht.ssl cherhcit sollte dies Jedem beU'oHenen Arbei tneh mer Imtgrtei ll werden. Das e5 Sich um die 
Fonfuhru ng eines bt:S'lch('ndcn Arbeils\'crhal rniss('s hand ttlt , Wird kl'ln neuer Arbei t.wcrt rag abg(:::i\..'hlo~ ~ 

sen. 
b) Da eS sich um ein Arbeu~verh~ltm .~ tu r Bunde:;rtpubhk Deutschland im Gclwngsbc'n:lch de:s Grund­
ges~l7.(' S' handel!., entsteht rT'Jll dl: m ß('itrilt die :t.US:l! I.. IH:hC' .. rbeit srtdlll ichc Verp(jichtun~. &,s Grundge­
setz fur die BUIIJ". s r~pubhk Deutschli\nd SQWLe die C esetze zu wahrm. Ocr Arbeitnehmer IS t in ~et'lg­
nNe:r Form hicr.\uf hin:t.uwcls(,' n. 
Erheblich e: Zweifel :'In dC'r V"rf,l s-s ungslrcuc bC:!OlChL'n Insbesondere bei ~;olchen Per~o nC'n, die- an der 
Ve rletzung der Menschenrechte . die ~ UlTl Kernbesl.md der frei ht: irhchcn a cmokr:ltischen Grundordnung 
gehoren (BVerfGE 1, I), b ctedq~( wa.ren , D~von ISt vor all en ... auszugehen bel (haupt . und nebenamtli­
chen) Mlt3rbeit(,'rn des Minisreriums fur St33 tSSlcnerhclt und des Amtes fur nallOnale Su.:hc rhclt. 
5chlieHlich Hit 11\ d iesem ZU.!iammcnhang auch :w ben ic.:k siclHigen, d'J ß 111 der Zeit dcr Rc~i('rung Modrow 
(November 1989 bis Apn11 990) l'h em:1h~e Mit:lrhei te r des Mlni ~ tcr ium~ fur St:1.HssidlCrhclr und Funk­
tionare der SED In großer('r Zahl in die Verwaltung eingestellt word !.." n sem sollen. 
Demgcmaß Sind im PersonQ. lbogcn folgt'ndc Fr.lgt'n erfordt'rllch: 
- ,Waren SI(' jcm;l ls MimrbcLt tr des MUil:m:.ri um.J rur SU.atsslcherheit ouer beim Amt fur natlonale 
SIcherheit? Wenn Ja, weither An W3T diese T;:i rtgkeit (:luch n{'ocnamthch ) und von welcher Dauer war 
st(' ?· 
- .H aben Sie vor dem , . November 1989 t in!! l~u nktlon in der SEI), in M,l $s (,· norg.lnl~ati() nen /g(sd l­

sch:l fdlchen Org.mis;l1Ionen ode r eine sonstig;:, hcr.1usgchobene Funktion im System der VDR inncge­
Illbt? Wenn ja, wdchcr An war die.st· r:unkl jnn und von welcher D.HH:r?, 
Dies<.' Krnt'ricn !lind auf d!c Ubcrn:ahme in cin Beamtenverhahnis mLt folgenden MaßSJbt'1l ubcrtr.lg· 
bar: 
- K .. nn N n bestehendes: Arbem:ve rhahnts :lufgrund der b(,'~o ndcren Vorschriften im FUligung.wenrlg 
g(,'kllndlgt w(· rden. d;uf erst recht kelltc Berufung In ('lJ1 ß!!amt('rlwrhaluri s: (,·rfo lgen. 
- Wahn' nd eine Kundlgun~ \·nraus.sCtl,(. daß (h personliehe Eignung \'crnelOr Wl l'd, darf dI e Berufung in 
ClO BC';unlcnvcrhl.I~I t1s bereits d:tnn n .. ;ln erfolgen, wenn lediglich ZweI/ci (Hnv. d. V.):111 der personl ,,­
eh"n Eignung bcst~hen . 
fm ubrigen darf auch im L,U53lnmcnh:ant; fll ll der Ubem:thll1c in ein HCII1lI l'Il\'('rh3 Itn ls kclll(, p;'lUsch;'l-
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nen rührte ' " hatte das BMI in einem weiteren Rundschreiben vom 26.2. t99t prä­
zisiert " in dem Sinne, daß im Falle vo n Stasi-Mitarbeit nur in Ausnahmefällen ein 
Festha lten am Arbeitsverhältnis in Betracht kommen könne. Die Länderverwalrun­

gen sind an di ese Empfehlungen nicht gebunden. Sie bestimmen ihre Kriterien zur 
politischen Überprüfung nach eigenem Ermessen, weil es keine normativ verbindli­

che Regelung gibt. 
\'qeitere Präzisierungen erfolgten in einer Vorlage des Bundesinnenministeriums vom 

6.8.199 t für eine Besprechung mit den Ministerpräsidente n der Länder. Sie hatten 
zum Ziel, ein einheitliches Vorgehen mit den Ländern zu erreichen, ferner, die ALlS­

nahmcfäll e, in dellen Stasi-Angehörige in den öffentlichen Dienst des Bundes über-

herende Eignungsbe urlt'Jlnll b vo rgenommen werden; vu:-ln1du muß auch hlcr eme Emzdbllprufung 
!ot:ucfmJ .. 'n (vgl. .Dcnk!lchnrv 7.U J\rtlhl 20 des Emi~ung!ovl: rt r~g l.·s .. 
c) DIe Rcgclun~ 10 Ab.lo;lt'l.. 1 fur dlc :l.ußerordelllhchc KUl'ld lgung tr:'lf;l den besonderen Ums(3 nd(' n 
Rechnung. Sie ISt so 2usgeSt:t!lcl , d3ß MelS eine ElIlzelb.llprufung erfolgen nlul;, G rund rur (!lne O'lußcr­
ordentliche Kun dlgung ISt d :tnach u. J. ein Versto ß gegen clt:rnl'nt are G rundsatz .. ' der Mcnschlidlkl.'ll odn 
Rc:cllls caatllchkcit. D urc h den Hmwels auf N ormen des Inlcrn.1UtJO:l lt'n I{c.:chts $oll ... crdrulhdlt wcrden, 
daß es um dir ß('uflt'ilung von Vl'fh.lllCP,S\\"l·i.sen n:lch :lllg('ml'JIl ancrk:mntl'n ~bßstabc:1l gehL DI~ Rc­
gclun~ soll nicht dazu dienen, die In einem freihci t ltc:h c.n RechuJ,(;'I:u guhigen Knlerien un("m~eschr:mkr 

auf das Leben in einem :\nderl'n System zu uberrt':\gcn. Alleltl d ie Taligkell fur das fruhere Ministerium 
fur St:utss ichcrheH/ Amt (ur N~liooale Sicherheit rccht feru&t nicht :lutomati5ch die Kundlgung des A r­
belts\' t"rhaltnisses. Es muß hmzukommen , d:lß Ill('rdu rc:h l'!n Fes thJlt('n ;'Im Arhci tsvcrhJhms uni'.umut­
bar l'rscheinr. In alkr Resel Wird jedoch davon :lusl.ugehe n sem, d<lß du:s der F:t lllst. Wenn dll' VOr.lUS­
SCcl.uogen des: Abs:IIlzes S 1' . I OelN ! vorl iegc'n, Wird nu r In SC ltl'llrll f=tllen und bel Vorlic!;c'n g;lll% 
beSOlldert' r UmstOlndc von einer K 1I1ldigung Jbgesehen werdC"n konnen. Der Persono. lt:\t ISl bel elfler 
o.u ß.e rordenthchcn Kundlgung ;m7.(l horl' n.w 

38 Sie veranbßrc dtc Ab~corJnetc UlbJc-lpk(' und die Gruppe POS/ Linke Liste unter dem ) . 6.1 99 1 7.1..1 
fo lgcndl'r Kleiner ,\nff'3ge .11~ die ßunJ t'"Srcg,eruni; (Druck .1che 1% / 67C): . Jn der ntwOrl ;lU f un~e re 
K.1l'tn t" Anfr:Jge z u den IlJberpruruilg.s bogM fur Leh rer lind Lehrel'innen In d CII neucn BU lltl esh ndt'rrL( 
(Drucks:t~h C' 11/ j 59) l'rkbrt dl c Bundcsre(;ICrllll b, d:lß dH: Au.st;:loe von Ubcrprulungsbogcn )wcder 11m 

der Bundcsrc."glerung noch mit (' ,nem Bundt'~mIl1IS !l'num kuürd llHcn odcr nbgl'spr dU,'1l worckn· 
ist. 
Indcl'i ~ib ! l'S aber Hlnw~l s"" d3ß d:t..s Bunde.s mlnts(f~ri\.l. m de!> Innl'rn bereits 1n ,1 Rlc1 l1linlen vom 10. Sep­
tember 1990 - also noch vor dem Anschl uß der ch(,nl illlgen DDR - eme deZldlertc Ubl' rprurung der 
Lehrer/ innen In deli neuC'n BunJeslandern a n~eordnct hat . E.benblls vor dem Anschluß der DDR, .~chon 
:un ,0. August 1990, muß es eine Rl"sso rtbe.spl'~hung Im "ß ulldesmulI.$ter ium des fnnem gcgl·bl'n haben, 
auf d ie berprufung \'on Bediensteten inl oH~ntliche:n Du~·n~1: 111 den neUL"1l L:ll'ldern trorten worden 
1St. 

DIe.<iQ Krasse MIßverhahms VOll Wlrkltchkelt und Auskun t der ßundcs rq;u~rung ver:lnbßt uns z u fol ~ 

genden Fragen : 
I. \YI~r hat an der Rcssonb('s pn.!dlung des Bundc:s m lnls tel"lumS des fnnern ... ·om JO. August 1990 te.lgt:­
nornmcm, und WilS wurde louf d lcscr Besprechung cronerL und beschlo.ssell? 
2. An wC'n, wdehe ß ('hol'dc, HI welchem Bundesl;m d s lIld {he nu:ht v(:f() ff(·mlll:lw.'O RldHllfll cn d e~ tlun­
deSnll lllSteriums des Innern vom lo . Sepll'mbcr 1990 vt'rsch lckt worden? 

4. \'(fic:so wurde diese- RlchdLl ll e nicht ve rorfcnt!tchl? 
5.- S .... tC 

39 0 I 3-2.161 00/40 : Es hc.dh durt u. a.: 

j . Inch Anlage I K:lpnd IX S;lC.:hgebic! A Abschnitt lIr N r. l Abs. 5 des EuugungslI'cnrages \10m 
) I. August 1 9~o (BGB!. J990 11 S. ttS1 , 1140) ISt ein wichllgc: r G rund rur einc :,\Ußcrordcntlll.:he Kund,­
gung insbesondere dann ge~ebe n, .wenn Jcr ArbcltnehITtC't' .. 
fur (Ils (ruhere MinISterium fur St:l.1t5s\c; hcrheH/Amt fur nationale Sicherhclt t:mg war und deshalb ein 
Fcslhahcn am ArbcH5\'l' rhahllls unzumutbar cr$Chtlllt.< 
DI(' Regelung der :1ußt'fQl'dentlIChcn Kundl gung ISt 50 au ~gest.lh el, daß :.> l Cl~ eme Eml.clfallprufung 
erfolgen muß. 
Bel der Elnzdf:lllprufu ng smd fo lgende Ge$((:htspunktc z u beachten : 

- BCI CUler offiZiellen oder lOoffI7.1(: lIco T .. ltI~kc1t fur das MJS bz w. dcssen N 3Chfolgct.'lnriclltung I ~ l cln 
l::'ts tluhcn am ArbellSV~rhah ni.s grunds''I1 zhch un:t.umutbar. Hlerbcl crschtlnl es Jedoch Im HlObht k auf 
d l t' untcr$(hiedlu:hcll r-;1 l1ges t~lt ll ngt"11 Im Elltu H.,n dcnkbar, d3ß bCI VorliegeIl besonderer Grunde am 
Arbeilsycrh3.ltms fesigehahcn wlid. Oabtl slIld alle UmSl:U1de des Einzelfalle!! abzuw;'gC'n, insbe.sonder<.' 
die Art de r Tallgkeil - wobei der DH~ns, r,1n~ ,lU"ln mcht m~ßgebhch 1St - , der Umfa ng derTlt lgkeit sowie 
das Ausmaß der Sc.haden fur Dritte. ..0/1 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-2-147 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 19:30:01. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1992-2-147


nommen wurden, zu erläutern. Hintergrund war, daß in der Zwischenzeit aus »per­

sonalwinschaftlichen« Gründen (d. h. wegen dringenden Bedarfs) ehemaliges MfS­

Personal in den Personen- und Objektschutz (POS) des Bundeskriminalamtes sowie 

Angehörige der ehemaligen sog. Paßkontrolleinheiten (PKE) in den Bundesgrenz­

schutz übernommen worden waren. Vor diesem Hintergrund schlug das BMI fol­

gende FaJlgruppen vor, bei denen ausnahmsweise die W"ei tcrbeschäftigung vOn ehe­

maligem MfS-Personal zulässig sein sollte: "Unwesentlicher Beitrag zum Repres­

sionsapparat«, "Randdienste, «, erzwungene Mitarbeit'O und Beendigung der Mitar­

beit vor t980. Die erstgcllannLen Begriffe sind aber ebenfalls nicht ausreichend oder 

nicht abschließend vom BM! definiert worden, sO daß auch hier ganz unterschied­

liche Auslegungen möglich sind. An einer Konkretisierung waren »weder die Bun­

desressortS noch die neuen Länder interessiert«, d. h. jedes Ressort behielt sich seine 

eigene Interpretation vor.'P 

Die verhältnismäßig enge Auslegung des BMI zur Stasi-Mitarbeit (Beschränkung auf 

informelle Tätigkeit), aber auch die Ausnahmen, haben somit nur Empfehlungscha­

rakter i. S. einer »Entscheidungshilfe« für die übrigen RessortS, da diese bei der 

Übernahme des DDR-Personals selbständig entscheiden. Es besteht somit keine 

40 Dicst'[" PunktlsE besonders WJcht iS ' Seine Nlcht bc:teh tung k.mn tr.lglsche Folgen h.1ht:n, WIC der Selbst­
mord (: In t!S Pro ft'.$5o(s der Univeni Hat H J. lle, der zur Sluj .. M it.lrbcll gnwungl'1l worden W,H, im J., n uar 
'992 L.cigt. Die S[a-~i-Mitarbclt wurde In die Ö ffen tl ichkeit gebracht, nicht aber JjeTa[sachc der Erzwin ­
gUrlg. 

4 J Es hci.ßt in der Q. a. Vorbgc U . :I .: 

> • . 

111. l. MLIUbcirl'r dc~ MfS 
1.1 Nlch dem Emigungsvertr;lg (AnlaGe l Kapl1tl XIX Sad lgebier A Ab.\chn il( [lI Nr. lAbs. 5 r. ! ) 
rechtfertigt mcht jede T aligkeil (ur das MfS eint' außerordendichl' Kunui gun{;. Weitere VoraU SSCl z,ung ISt, 
daß deshalb ein Fcsthaltcon 3m Arb(,L t~verh;Jltnls uoz. umutO,U" erscheint. 01('$ gil t sowohl ' ur Off IZIelle 
(hJ.tiptamdiche) als l\uch (ur lnuiflZicll t .MHl rh..:iter dC'.s MfS. 
[.2 Bei der Einzd fallprufung ist nitht nur ;lUf dIe konkrete TatL gkcil fllr das MfS. sondern luch <luf die 
An der WCJI:c: rbcschafugun g im oHendlcht:n Dienst ~b 7.U .s ldkn. 
I.) Der M.lßst:lb fur dIe r:..inzeJfallprufung ergIbt SIch JUS SIllIl und Zweck der Kundlgungsregdung. Der 
offenthche Diell.!il bedarf des Vertrauens der ßevolkerung ... . Da das MfS als Unterdruckungs2ppar3l 
eines Unrechtssystems III diametralem Gegensatz 7~U einer reChlSSl.,atlichen VerwaltunG stand , sind des­
'Sen Mitubeiter nur In be-.5onders belagerten All snahmcf.,lIcn im offemlH;hen Dienst 1r;1 ~b~r . 

[n die.~em Sinne h:l.l ~Ich dcr RMI berciL 'i" mit Runds l:hreiben v(Jm 26. f."hru.J.r 199 1 (Anlage I) gl·:1ußen. 
Au f c=me Konk r"c=tislt ru ng der Au.'m;li"lInef.l!lc ist ~ t: L rHH"7.e lt LO s b c~o/1d("rt mit Rucksichr au f die aus per­
sonalwlrt ,>c haftlH,;!ten GrUJHll:n erfolgte \'(/(·l lc rbesc llJ.ftlgung \'on chcma.!tgen MitJ rbe it("(n dC3 MfS Im 
Gesl·h.,ftsbercich des ßMI (PO S beim BKA, PK E betm ßGS, Rcntenberechner beim ßfA) verZIchtet 
worden, 1.IImai wedcr dIc ubrzgen ßuru/csre5sorls noch di e nef{ t'n LaT/der an ewer Kunk r i!lWerHflg Lrlter~ 
emcrt Wl1 r ClJ. (Hen'orheb. d. V.) 
1.4 Ausgehend von dIesem MaßS"lilb sind - weg~n der vörges(hnebt: llen Elm::dfaJlpruf un g nIcht als S"l;:trrcs 
R;lStcr, :;ond crn nur .,b bllSc/U!UJrl11gihrlj (' (Hervorheb. d. V.) - fo l~ l'ndt Ausn,llullchlle denkb:u : 
I + I Unwcst!nLl ichcr ß cit r.lg zum RtpreSSIOIlS:1pp.uJ..t MfS. z. ß. ,, 15 Pfon l1(·r. Bote, Schrl·ibkrnft. PUlZ­
fr<lu (.klrmes Rld,) 
1+2 Ausst:hlit:ßltche T:1llgken I.n eLOem unrypIschen Bereich des MfS, de r kellle rcpr~s i v" und/oder 
operatIve Aufg;tbenstellung h:llte (,Randdienste.) 
1+ .3 Keinc fn:iwilll gc Mitarbeit Im MfS 
- bel offiz iellcll Mlt arbcltern Abl c i ~ tu ng der \,\ldll'pfltcht in ElnhcHcn des MfS 
- b"1 inoffizicllen Mit:1rbci((.·rn E.rp n"% ung zur Mitarbeit 
(mt'hr Op rer J ls T~ler) 
1+4 Beendigung der MIlarbcu vor 1980 (,vetjahrung<) . 
1+5 W('ne rbeschafugung in ClOcr untergeordnetcn Funktion, 
2.. B_ als Pfo rll1..:r, Bote, Schn:1bk,.;ut, PUlz.frau. 
J -5 Zu Nr. 1.4.l und 1.4.3 (1. An.slrIch) der EIiISchciduni).'ihtlfe empfll~hh SI(h eine weltl!q;ehende Kon· 
krcti slenmg. 
Bel inoffIziellen MitarbeItern 1St dIes bereits lOsofern der F:tll, als die Dil.'nsl.stdk G:lU(:k Oll".ht nur die 
bebnOlen fakten mittetlt, sondern 'luch cme (vor!>lchtigl') Bewertung vo rnimmt. Au(:h rur die Definition 
der .RandbercLchc< bietet SICh die DiensmeIle Ga.uck an. 
1.6 Auf dlcser Basi.\.' ISt eine Vewamilgung mIt den ubri gcll Bundesressorts und den neu(!n L1ndern mebt 
al.f5gl'5chlossen. (Hervorheb. d. V.) Vor.mssc tzung ist, daB <tuch der BMJ 111 scinem Gescha(tsbcrclcb 
t'ntsprcchend verfahrt. Em erster St:hrllt In diese R.lchtung 1St gecan, indem ... alle PKE-!\ngdwfl gell Lm 
ßGS durch die Dienstsrelle Gauck uberprult werden ... 
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einhei tliche Praxis bei der politischen Überprüfung. Die Bundesressorts folgen mitt­
lerweile in etwa den BMI-Empfehlunge n. jedoch »freiwill.ig«. Insbesondere waren 

die Länder nicht bereit. sich auf einheitliche Maßstäbe i. S. der BMI-Empfehlungen 
zu einigen . wei l ein .. Bedürfnis zur Vereinheitlichung« nicht bestehe. Konkret be­

deutet dies, dai\ die Länder nicht gewillt waren. die Ausnahmetatbestände des BM!. 

die z udem auch nur wenig konkretisiert waren. zu übernehmen - dies vor allem 

wegen der negativen Reaktionen aus der Bevölkerung im Hinblick auf das in BKA 

und BGS übernommene Personal ehemali ger MfS-Angehöriger" 
Diese unterschiedliche Praxis hat der Bundesbeauftragte für den Datenschutz schon 

Mitte 1991 im Deutschen Bundestag (Drucksache 12/ 55J) neben zahlreichen Beden­
ken gegen die Zulässigkeit bestimmter Fragen in den Fragebögen bemängelt: 

),Anders ist die Lag,c nach dem Eindruck, den ich aus zn hlreichen Eingaben gewonnen h.lbe. bei 
den Verwaltungen der nc.uen LandeT, die in ih ren rr~gen teilweise erheblich weitergehen und 
auch keine einheil1iche Pr3xis vt:'rfo lgC' n. Wekh c FT:lgen darüber hinaus zuli~sig si nd . ist letzt­
lich davon abhängig, welche Sachverhal te für di,,: Beg"ündung eine:) Dicns~ - oder Arbeitsver­
hältnisses von Bcdcutllng sind. Hierzu fehlt es - :wwcit ich sehe - an klaren rechlhchen Vor­
gaben oder v"bmdhchen Rlchtlinwn. (Hervorheb. d. Verf.) Ich habe dcsh.,lb vorgc·schlagcn. 
das Pro blem in der Inncnmini stcrkonfcrenz zu erÖrtern, materielle RcgeIUl:gl'n fur dic an 
Bcwerber Für den offcntlichen Dienst zu ~itdh.:nden Anforderungen mogl.ichst konkret fcst/.: u­
legen und auf eine mögllch st ei nh eitliche , die Grenzen des Fragerechts des Dienstherren/ Ar­
beitgebers berucksichrigcndc Regelung fur die Gestaltung der Personalfragebogen hinzuwir­
ken .... ,1'. 

Die Länderinnenmini ster hatten scho n zuvor auf ihrer Konferenz am J. 5.1991 eine 
solche Vereinheitlichung der Fragestellung ins Auge gcfoßt; vo n einer solchen ist 
bisher jedoch noch nichts bekannt. Hiervon abgesehen . wären die übrigen Länd er­

ressorts von einer solchen Vereinheitlichung ni cht berührt . da ih nen selbständige 

Dienstherrenfähigkeit zukommt. Besonders gravierende Unterschiede besteh en in 

den Ländern im Bereich der Lehrerüberprüfungen. di e sei l September/OktOber '991 
angelaufen sind." 

IV Sonstige Unterstützung für das Repressionssystem 

Vergleicht man die Praxis der politischen Überprüfungen. die nach den Fragebögen 
fast ausschließlich auf eine .. Tät igkeit für« den ehemaligen StaatssicherheitSd ienst 

42 Der Standpunkt der Ltndc: r 1St 10 der 0.2. Vorbge vom 16. 8.199\ wie folgt z usarnm('n gefaßt: 
..... I . Alle neuen ~ndt' r (cmschließhc:h Bcrlin) und die venretcnen person:t l.'illrken Bundesrcs$urt 
verfahren bel ehemaligen Mitarbeitern des Mfs - sowohl oHlZldlen (hilUp1.amdu:hen) als .ntch inoffl zLeJa 
Ic:n - rcslllkti\'. Ausgehend von dem Grunds,uz, daß CI" Miu rbci tcr de MfS (ur den o((cntlichell Dienst 
nicht tragbJr ist , \\'ird zwar elOe Ein ... ~lrilllp rurung Ln Form einer An!:JQflmg durchgc:fuhrt, praktisch aber 
kein Mll3rbcl«'r des MrS weuerbt'ichafugl. 
Dle Bcsprechungstcilnehmer sahen unter Hinwt:ls auf dle Reaktion der ßevolkerung. z. B. auf die Wd a 

terbC$chafli!;ung von Angehongcn der Paßkontrollemhelten 1m SCS, und der ubrigen Mitarbeiter keme 
Vercmla ssHng Z1I elnt'r Andenmg Ihrer PraxIs (Hervorheb. d. v. ) und 3ppdlicrten an d~n BMI, entspre­
chend zu verfahren. 
:!. Die A.nregung des ßM I, durch die Dic'l1Mstelle Gall c-k einen Kltalo~ On f unkt ionen Im MfS (oHi ... iellc 
Mllarbe-itcr) erstell en zu löl S.5CI1 , die Lm :tllbcnH.:inen einer Bes..:hlftigung IIn oHentlH:h<"n Dienst nI(ht 
cmgegenstehen, wurde b~grul!t; er soll aber nlC'h t au verbwdltchc Vorgabe, sondcrn nur aIr Enuchc,­
du ng!hdfe dl-tntIJ. EIII weltergehel/des Bedurfm! Zu r V~remhelllu:"ung 'Wurdt Vertlrl lH ...• Hervorheb. 
d. V.) 

43 Drucksaclu' 11/5D · 
44 So sind 7... B. Im Berclch der Lchreruberp rufung nach Meldungen des SPIEGEL politisch bc: 1.1Stf.'t im 

Sinne .... on m"Jngelndcr Elgnun~ In S::Ichsen die ßcz.irks - und K r"i sschulralc , Schulmspektoren, Kadc rlcucr 
(d. h. Pnsonalchefs). hauptamt hcht, Funkt ionare der Blol:kpanclen. Mitglieder des alt en Zcntralr'Hs der 
IDJ und der Volkskammerfraktion. wahrC'nd Ln Sachsen~ Anha1t l."IIlC Lchrcruberprufung nur auf Stasl­
Milarbcit erfo lgl:n so ll (SPI EGEL \'om ]0.9,9 \). 
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fes tgeleg t ist, mit dem politischen Ziel der Überprüfung derjenigen, die das Repres­

sionssystem des SED-Staats substantiell unterStützt haben, fragt es sich, ob nicht 
(neben der zu unbestimmten Formulierung» T.-itigkeit für ... «) der Einigungsvertrag 
zu eng ge faßt ist. D enn wenn die informellen Stasi-Zuträger mit fristloser Kündi­
gung rechnen müssen und erst recht nicht in den öffentlichen Dienst übernommen 
werden können, miifltcn unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung auch für 
solche Personen, die auf sonstige Weise repressiv im DDR-System tätig waren, die 

gleichen Konsequenzen gezogen werden. Weite Bereiche der Polizei, insbesondere 
die Kriminalpolizei (K I), die dem DDR-Innenministerium unterstand, hatten im­

mer eng und ko ntinuierlich mit dem Staatssicherheitsapparat zusammengearbeitet. 
Aus diesen Personenkreisen sind vi ele in den Pol ize idienst der Länder übernommen 
worden; in der Öffentlichkeit Stößt dies auf Unverständnis, da die formale Zugehö­

rigkeit zu einer anderen Dienststelle die Stasi-Belastung keinesfalls ausschließe. So ll 
hier ein milder" oder strenger Maßstab angelegt werden? Soll dies davon abhängig 

sein, ob diese Kräfte gebraucht werden oder nicht?'· Die teilweise Übernahme von 
Angehörigen der PaßkontrolIeinheiten (PKE) und des Personen- und Objektschut­
zes (POS) in den Bundesgrenzsch utz bzw. in das Bundeskriminalamt, die in der 

Öffentlichkeit auf scharfe Kritik stieß, is t alle rdings inzwischen zum großen Teil 

rückgängig gemacht worden. Ca. '/, der ca. 900 Beschäftigten sind Ende]anuar 1992 
nach Pressemeldungen fristlos entl assen worden, darunter auch solche Beschäftigte, 

denen die Übernahme in das Beamtenverhältnis in Aussicht ges tellt worden war:" 
Weitere Kündigungen im ordentlichen Verfahren sind nach Presscmeldungen in Vor­

bereitung. Viele der Betroffenen haben Klage beim Arbeitsgericht erhoben. D ie Lage 

ist hier besonders widersprüchlich, da di e ehemaligen PKE-Einheiten ohnehin orga­
nisatorisch dem MfS unterstand en, sie also hauptamtliche Mitarbeiter des MfS warcn 

(was der Einstellungsbehörde bekannt sei n mußte), für die eine Weiterbeschäftigung 
grundsä tGlieh nicht in Betracht kommt - es sei denn, es hätte sich um »unwesentli­
che. oder »Rand bereiche« i. S. der Interpretation der Bundes( -innen)verwaltung ge­
handelt, was :lOgesichts der Bedeutung der Paßkontrolle insoweit zweifellos nicht 

zutrifft .. Wenn al l dies bekannt war, erhebt sich die Frage des Vertrauensschutzes für 

d ie Betroffenen: Warum erfolgten zuerst die Übernahmen, z. T. In-Aussieht-Steilun­
gen der Ü bernahme ins Beamtenverhältnis und dann die Kündigungen, zumal fri s t­
los? 

V. Uneinheitliche Beurteilungspraxis 

Faßt man die Rcchtslage zusammen , bleibt das Bild einer Prax is, die man gelinde 
gesagt als uneinheitlich oder verwi rrend bezeichnen muß, sowohl im H inblick au f 

das Merkmal Mitgliedschaft und hervorgehobene F unktionen in der SED oder ver­

gleichbarer Institutionen. VOr allem aber hinsichtlich des Begriffs .. Tätigke it für « das 

ehemalige MfS. Obwohl man sich auf Bundese bene auf die Eingrenzung: "Offi­
zielle« und »Inoffiziell e« bzw. informelle Mitarbeiter geeinigt hat, ist letztere Defi ­

nition z. T. zu unge nau, zu weit} aber auch, wenn man an sonstige repressive Tär(g-

45 Vgl. SPIEGEL 5110991 , S.!} rr. 
46 Der sachs Ische Jnnenm lOill tc.'.r Heln1. Eggen W ill .. die Leurc nehmen, wie sie .siild . (SPIEGE L 51/1991, 

S. 55 ff.), weil sIe dri ngend gebr:ludn \v urden . :'1 150 C'lntn milden MJ.ß tab an legen. :mdc:rc:rseits ::alk Po­
li z('.bcdicnSlL'lCn clllfcrlu:n. die:- .. der S(;)SI _ angthortcn oder .. ;:andere drangli Jl ien haben . ( 1 0 3. O. 
s. Sl). 

47 FAZ- Meldung JO. t. ' 99'· 
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keiten im Machrapparat der SED (s. o. IV.) denkt, zu eng gefaßl. Auf Linderebene ist 
weder zwischen den Ländern noch inne,·halb der Länder eine einheitliche Praxis 
erkennbar. Ein einheitliches Vorgehen im Zusammenwirken mit dem Bund wird, 
wie ausgeführt, von diesen abgelehnt, da »kei n Bedarf" bestehe. Daß dieser »Bedarf" 
bei der Bevölkerung und bei den Betroffenen dringend ist, die durch die unterschied­
liche Praxis in ihrem Vertrauen an die Verbindlichkeit des Rechts erschüttert sind, 
scheint keine Berücksichtigung zu finden. Eine weitverbreitete Unsicherheit ist die 
Folge. Die Kriterien der Begriffe, die Bedeutung und Gewichtung der Fragen ist den 
Betroffenen, die überprüft werden, meist nicht bekannt. Auch die Auswertung und 
Gewichtung der Antworten kennen sie nicht. Jede Verwaltung behält sich die »Ein­
gruppierung« und Auswertung der Antworten vor. Jede unrichtige Antwort kann 
nach den Bestimmungen des Beamten- bzw. des einsehläg-igen Arbeitsrechts zum 
Widerruf der Ernennung flihren, auch dann , wen n sie Komplexe betreffen, die für 
d ie Entscheidung nicht relevant sind. Angesichts dieser Praxis stellen sich zahlreiche 
Fragen, insbesondere ob hier an den Datenschutz gedacht '''urde, ob bei den Fragen 
und den ihnen zugrunde liegenden Maßstäben der Grundsatz der Verhältnismäßig­
keit und der Rechtssicherheit gewahrt ist und ob das Prinzip des Einzelfalls beachtet 
wird. Rechtssicherheit bedeutet Voraussehbarkeit belas tender Eingriffe und ihrer 
Voraussetzungen. Diese sind aber, wie ausgcf,ihrt, weder im Einigungsvertrag noch 
aus den Verwaltungsricbtlinien und Fragebögen ausreichend erkennbar. 
Eine gesetzliche Regelung wäre daher aus reehtssta.diehen Gründen dringend ge­
boten. Das Recht kann die Gesellschaft nicht »moralisch erneuern,,; es muß aber aus 
Gründen der Rechtssicherheit Klarheit schaffen;" sowohl im Interesse der Bevölke­
rung, die durch ständig neue Stasi-Enthüllungen aufgeschreckt wi rd, wie auch der 
Betroffenen selbst, die nicht jeder Schwankung durch die Verwaltungspraxis unter­
liegen dürfen. Konkret: Es müßte ein verbindlicher Rahmenkatalog ers tellt werden, 
was unter herausgehobener Position im SED -Staat, was unter »Tätigkeit für" die 
Stasi i. S. des Einigungsvertrages zu verstehen ist. Der Bund könnte aufgrund seiner 
Rahmenkompetenz für den öffentlichen Dienst (Art. 75 Ziff. [ GG) die entscheiden­
den Vorgaben setzen. 

V!. Wahrheit der Akten? 

Bei der Auswertung der Stasi -Akten der ehemaligen DDR stellen sich schließlich 
gewisse ideologische lind sprachliche Probleme, die zwar allen Akten auS autoritä­
ren/totalitären Regimen gemeinsam si nd, hier aber besonders deutlich werden. 
Der Sprachgebrauch des totalitären Staates, insbesondere der der Polizei und der 
Geheimdienste, ist ideologisch abgeschottet, deformiert. Er ist rechtsstaatlich Den­
kenden nicht (ohne weiteres) zugänglich und muß erst »ü bersetzt« werden. Es gab 
zwar Formel n, die jeder kannte, wie »ewige« oder »unverbrüch liche I'r~undschaft" 
(zur Sowjetunion), »sozialistische Gesinnung" usf., die aber leer Jiefen und meist 
nicht ern st ge nommen wurden. Was bedeuten aber ßegrific wie »opera tiv ", »zerset­
zen_, »beei nflussen" , »konspirativ ,,' Welelle .konkreten Handlu.ngen sind dami t ge­
meint' Nur die Betroffenen oder sonstige Zeitzeugen, die in dieser Sprache großge­
worden sind, könnten Auskünfte geben - notwendig wäre ein Wörterbuch der Par­
tei(en)- und Polizeisprache im SED-Staat. Selbst beim Gebrauch der gleichen Wo,.,e 
(z. B. »aktiv«) »wer tvoll«, »wichüg«, ,~zuverlässig«) gibt es j\11ßverständnisse ohne 

48 MahrcnhoJ., (Fn. 11). 
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166 Zahl, da sie dic Erfahrungswerte und -welten der Verfasser (d. h. der Stasi-Stellen), 

nicht die des Lesers (also der heutigen Einstc.llungsbchÖrden) widerspiegeln. Schon 

bei den Aktcn der NS-Zeit, z. ß. den Gestapo-Akten, zeigte sich, nachdem die 
Nachkriegsbehörden iahrzehntelang ungeprüft deren Begritle übernommen hatten, 
daß die Gestapo geläufige Be~riffe in ganz anderem Sinne verwandte: so zum Bei­
spiel den Begriff der nAsozialen«, unter dem nicht nur arbeitsunwillige Personen, 

sondern auch »rassisch .. fremde Personen, Oppositionelle, Mißliebige jeder Art ver­

standen wurden, was für die Betroffenen nach 1945 tragische Folgen hatte.'9 
Bei den Stasi-Akten kommt hinzu, daß, wie etwa aus den Berichten des Schriftstel­

lers Jürgen Fuchs, die im Herbst [99' im SPIEGEL veröffentlicht wurden, diese 
Berichte in einem teilweise unverständlichen Bürokratendeutsch oder Undeutsch 

verfaßt sind, so daß diese Formulierungen (z. B. «operativer Einsat7.« zwecks "Zer­
setzung .. »von innen« otc.) weiterer spezieller EntschLiissel"ng bedürfen (Beobach­

tung cincr Person durch eigene Kräfte? durch Dritte? ständig? gelegentlich?). Diese 
Enrschlüsselungen sind zwar 7.. T. in den Stasi-Akten enthalten, wic die Auszüge aus 

den Untcrlagen über Wolf Biermann zeigen, in denen u. a. genau erläutert wird, was 

umer "Maßnahmen zur Schaffung psychischer Belastungen .. oder »Maßnahmen zur 
Verh.inderung und Eindämmung der feindlichen, politisch-ideologischen Wirksam­

keitfVerbreitung« zu verstehen ist, Maßnahmen, die zudem dic schier unerschöpfli­

che Phantasie ihrer Verfasser zeigen, die zahllosen "Einfälle«, um prominente Regi­
megegner politisch wie auch psychisch zu ze rstören. so In anderen Akten hingegen 

finden sich solche Entschlüsselungen nicht, Was ist z. B. unter folgendem Auszug 
aus Operativplänen zu »Operativvorgängen .. der Staatssicherheit zu verstehen: »Zur 

Zurückdrängung weiterer Aktivitäten, der Einschränkung der Öffentlichkeitswirk­

samkeit und Verhinderung des politischcn Mißbrauchs kirchlicher Einrichtungen 
durch feindlich-ncgative Kräfte . . . werden 4 IM ... zum Einsatz gebracht. Die in 
Schlüsselpositionen befindlichen IM sind so ZU instruieren, daß sie zur Disziplinie­

rung und Verunsicherung der Organisatoren und Inspiratoren auf die zuständigen 

leitenden Amtsträger Einfluß nehmen sowie die einzuleitenden offensiven Zerset­
zungsmaßnahmen unterstiitzen. «S< Das ist eine Sprache, die mit der Wirklichkeit nur 

wenig gemein hat und gerade der Auslegung fast uferlosen Spielraum eröffnet. 

Bei der Auswertung der Stasi-Akten kommen schl.ießlich weitere Elemenre des fast 
undurchschaubaren Stasi-Geflechts und der Mentalität seiner "Betreiber« hinzu , 

Der Wortlaut der Akten, auch wenn sie im »Bürokratendclltsch" verfaßt sind, ist 

nicht verläßlich, weil nicht sicher ist, daß die Informationen Dritter in den Berichten 

auch richtig oder vollständig wiedergegeben wurden. Von Fall zu Fall wurden ein­

zelne Informationen in ihrem Schwerpunkt verschoben, aufgebauscht, z. T. auch 
»erfunden«, weil die Stasi »Erfolgsmeldungen« »nach obcn« weitergeben wollte, so 

wic sie auch im Wirtschaftsleben der ehemaligen DDR bei der Planerfüllung üblich 

warenY Es soll aus diesem Grunde auch Karteien von IM gegeben haben, die "frei 
erfunden« waren; die Anzah.l dürfte indessen beschränkt sein, da die Stasi-Stellen 

sich auch gegenseitig überwachten - durch stichprobenweise Kontrolle, auch der 
Kontaktpersonen - so daß solche fingierte Karteien Gefahr liefen »aufzuflie­
gen«(. 

49 Die Becwffenco, z. B. Sinti und Roma. Homosexuelle c(c. erhielten uber viele' Jahre keine Wledergul ~ 
machung. da keine V~rfolJ;u ns .. aus pohtis(:heo Grunden .. vorliege. (Eine Ent5chadigung wurde sei t den 
7ol;."r J<1hren nur liber speziell t rrtclltctc H:tr'lc:fonds gewlhn. Ja inzwllicht:o die f risH."O fur die Wiedcr­
gUlmaclmngsansprut:he langst v('rSirichcn waren.) 

\0 Vgl. SPIEGEL 5"992, S. 182 . 
11 Aus den Staa[sslcherhcHs::tktcn Augusl (983 gegen den ßurgerrcchder Ralf Hirsch, vgl. FAZMBerlcht vom 

[~ .. 1. [991, s. 4. 

p Vgl. dnu die.; Außcrungcl1 J('~ t-Ibgdcburger B!schof" Nowak, i'.it. nach h\7 vom 2.8. 1.91, S. 4. 
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Die Akten sind somit ein wichtiges Indiz, aber nicht die volle Wahrheit. Sie enthalten 

die Kategorien, Denkweisen und die Sprache des Geheimdienste.s eines totalitären 

Staates, die nicht ungeprüft übernommen werden können, d. h. sorgfältiger "Über­

setzung" hinsichtlich des Sinr'gehaüs ihrer Wortwahl und Aufschlüsselung hinsicht­

lich des Bedemungsgehalts der Informationen bedürfen. Diese erfordert die Beizie­

hung weiterer Indizien, wie Zeugenaussage.n , Urkunden etc., Verhalten der Betrof­
fenen vor und nach der" Wende«. Da di ese P rüfung im Einzelfall potentiell uferlos 

ist uod die Nachprüfung vor unüberwindliche Schwierigkeiten stellen würde, ist es 

auch allS diesem Grunde dringend nötig, die Kriterien des "informellen Mitarbei­
ters« auf eine normative Ebene zu stellen und von ihnen alle Kontakte unterhalb der 

Ebene der sog. informellen Mitarbeiter für die Stasi abzugrenzen, um nicht weite 

Teile der Bevölkerung zu verunsichern. Das Recht kann weder "Hygiene« für die 

Gesellschaft sein noch umfassend Gerechtigkeit schaffen. Es ist vor allem Rechts­
staat. Der Rechtsstaat hat ?wci Seiten: Einmal die Einzelfallprüfung, aber auch die 

Rechtssicherheit. Die Einzelfallprüfung wird an ihrer Undurchführbarkeit scbeitern, 

wenn nicht aus Gründen der Rechtssicherheit durch gesetzliche Regelungen Klarheit 
geschaffen wird. 

Das Unbehagen, auch bei westlichen Beobachtern," insbesondere bei Juristen, an 

der Handhabung der Bewältigung der DDR-Vergangenheit in den Medien und in der 
Praxis, wächst. Auch ausländische Beobachter finden die Entwicklung mehr und 

mehr befremdlich. Auch dies zeigt, daß normative Regelungen dringlich sind. Ob 

der Bundestag den politischen Willen und die Kraft dazu aufbringt? 

5) Vgl. 7 .. B. die Auß('rull~~rn Je" Munrh-:rr Historikers Chnsti"n \1c[I:r, der ,.,\'(/t'_~tt':l .~;Jlll" ~lCh 1;1 ZUrll"::"'­

haltunh uben« (h\Z vurn 2.l:l. I. 92.). 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-2-147 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 19:30:01. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1992-2-147

